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1	 Vorbemerkungen

Im	Rahmen	der	Bundestagsinitiative	„Infrastruk-
tur	und	Marketing	für	den	Wassertourismus	in	
Deutschland	verbessern“	wurden	die	vom	Bundes-
ministerium	für	Verkehr	im	Jahre	1979	herausge-
gebenen	„Empfehlungen	für	die	Gestaltung	von	
Wassersportanlagen	an	Binnenwasserstraßen“	
grundlegend	überarbeitet.	Die	Überarbeitung	er-
folgte	unter	Beteiligung	aller	relevanten	Verbände	
für	die	Sport-	und	Freizeitschifffahrt.	

Die	vorliegende	Richtlinie	enthält	Gestaltungsvor-
gaben	für	Anlagen	der	Sport-	und	Freizeitschiff-
fahrt,	die	von	Booten	bis	zu	einer	Länge	von	20	m	
genutzt	werden	können.	Anlagen	für	Fahrgast-
schiffe	werden	nicht	betrachtet.

Die	Infrastruktur	für	die	Sport-	und	Freizeitschiff-
fahrt	kann	nach	[1]	in	ein	vom	Staat	vorzuhaltendes	
Grundangebot	und	privatwirtschaftlich	bereitzu-
stellende	Serviceangebote	unterteilt	werden.

Das	infrastrukturelle	Basisangebot	für	den	Wasser-
sport	als	Teil	des	Wassertourismus	beinhaltet	alle	
langlebigen	notwendigen	Grundeinrichtungen	
eines	auf	die	Belange	des	Wassertourismus	ausge-
richteten	Wasserstraßennetzes.	Es	ist	für	sämtliche	
Nutzergruppen	gleichermaßen	relevant	und	kann	
nicht	alternativ	bereitgestellt	werden.	Zu	dieser	In-
frastruktur	zählen:
	 Anlagen	zur	Überwindung	von	Fallstufen	ein-

schließlich
	 Einsetz-	und	Anlegestellen.	

Über	diesen	Infrastrukturbereich	hinausgehende	
Angebote	stehen	zwar	grundsätzlich	ebenfalls	allen	
Nutzergruppen	zur	Verfügung,	müssen	aber	nicht	
für	alle	gleichermaßen	relevant	sein	bzw.	können	
auch	alternativ	bereitgestellt	werden.	Daher	ist	die	
existentielle	Notwendigkeit	nicht	grundsätzlich	ge-
geben.		Dieser	Bereich	umfasst	u.a.
	 Kraftstofftankstellen,
	 Entsorgungsstellen,
	 Versorgungsstellen,
	 Sanitäreinrichtungen,
die	in	der	Regel	in	Verbindung	mit	Einsetz-		und	An-
legestellen	errichtet	werden.

Die	vorliegende	Richtlinie	beinhaltet	technische	Lö-
sungen	für	den	Bereich	der	Infrastruktur.	

Dabei	ist	zu	beachten,	dass	die	Anlagen	für	die	
Sport-	und	Freizeitschifffahrt	möglichst	außerhalb	
der	Berufsschifffahrtswege	anzuordnen	sind.

Es	wurden	technische	Lösungen	für	den	tideun-
abhängigen	Bereich	der	Binnenwasserstraßen	
als	Standard	erarbeitet,	um	insbesondere	die	Si-
cherheit	durch	den	Wiedererkennungswert	von	
einheitlichen	Systemen	zu	erhöhen.	Daher	wird	die	
Anwendung	dieser	Richtlinie	auch	außerhalb	der	
Bundeswasserstraßen	oder	im	Privatbereich	emp-
fohlen,	um	den	Systemgedanken	hier	fortzusetzen.

Für	den	tidebeeinflussten	Bereich	der	Binnenwas-
serstraßen	sowie	die	Seewasserstraßen	sind	die	in	
dieser	Richtlinie	getroffenen	Regelungen	sinnge-
mäß	anzuwenden.
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2	 Eingangsgrößen

2.1 Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit, 
Verkehrsbetrachtungen

Zur	Bewertung	der	Notwendigkeit	von	Baumaß-
nahmen	für	die	Sport-	und	Freizeitschifffahrt	ist	es	
zunächst	erforderlich,	die	Nutzungsintensität	des	
betrachteten	Wasserstraßenbereiches	durch	die	
Sport-	und	Freizeitschifffahrt	abzuschätzen.	Hierfür	
können	folgende	Daten	herangezogen	werden:
	 Anzahl	der	Betriebe	mit	Sportbootvermietung	

und	deren	Bootsflotte	pro	Wasserstraße
	 Anzahl	der	Vereine	mit	Bezug	zur	Sport-	und	

Freizeitschifffahrt	(Nutzungsverträge)	pro	Was-
serstraße

Des	Weiteren	ist	die	jährliche	Bootsbewegungs-
quote	relevant.	Diese	kann	aus	unterschiedlichen	
Quellen	ermittelt	werden:
	Schleusenzähler	(an	Schleusen	installierte	Zäh-

ler,	die	jeden	Schleusenvorgang	registrieren;	
eine	Umrechnung	in	Bootsanzahlen	erfolgt	
über	schleusenkapazitätsabhängige	festgelegte	
Schlüsselzahlen)	

	 Bootszähler	(an	ausgewählten	Strecken	instal-
lierte	automatische	Vorrichtung,	die	vorbeifah-
rende	Sportboote	registriert)

	 Manuelle	Zählung	an	Schleusen
	 Fahrtenbücher	der	Sportbootvereine
	 Modellberechnungen

Die	Nutzungsintensität	des	betrachteten	Wasser-
straßenbereiches	wird	in	der	Regel	nach	Tabelle	2-1	
eingestuft.

Tab. 2-1: Einstufung der Nutzungsintensität (nach [1])

Bei	der	Bewertung	dieser	Zahlen	ist	zu	beachten,	
dass	sich	Sportbootverkehre	im	wassertouristischen	
Bereich	in	regionale	Verkehre	und	überregionale	
Verkehre	unterscheiden.	

Regionale Verkehre	entstehen	in	der	Regel	an	
markanten	Stellen	mit	Bootsliegeplätzen	und	guten	
Möglichkeiten	zum	Einsetzen	von	Sportbooten,	
zum	Beispiel	an	Marinas,	Bootshäusern,	Camping-
plätzen	und	Bootsverleihbetrieben,	aber	auch	in	
Ortslagen	mit	gutem	Wasserzugang.	Weiterhin	
stellen	naturnahe	Gewässer	und	Sehenswürdig-
keiten	Anziehungspunkte	dar.	Bei	regionalen	Ver-
kehren	haben	die	Fahrten	im	jeweiligen	Revier	den	
gleichen	Start-	und	Zielpunkt	und	beschränken	sich	
zeitlich	höchstens	auf	einen	Tag.	Ein	weiteres	Merk-
mal	für	die	Entstehung	von	regionalen	Verkehren	
ist	das	Vorhandensein	guter	Parkmöglichkeiten	für	
die	zum	Bootstransport	genutzten	PKW	und	Trailer.

Von	wachsender	Bedeutung	sind	die	überregio-
nalen Verkehre	z.B.	in	Form	von	Wanderfahrten.	
Diese	finden	überwiegend	mit	Kanus	und	Ruder-
booten	statt,	auf	Flüssen	vor	allem	in	der	Talfahrt.	
Bei	den	Nutzern	mit	motorisierten	Sportbooten	ist	
auf	vielen	Wasserstraßen	ein	erheblicher	Zuwachs	
zu	verzeichnen	und	weiterhin	zu	erwarten.

Bei	den	überregionalen	Verkehren	werden	generell	
längere	Strecken	über	mehrere	Tage	oder	Wochen	
zurückgelegt.	Dabei	werden	Flussläufe	befahren,	
mehrere	unterschiedliche	Reviere	durchfahren	
und	auch	Fahrten	über	nationale	Grenzen	hinweg	
durchgeführt,	wobei	in	der	Tourenplanung	die	un-
terschiedlichen	Reviere	wie	Flüsse,	Seen	und	Kanäle	
zunehmend	im		Verbund	betrachtet	werden	und	
zwar	ebenfalls	Länder	übergreifend.	Daher	sind	bei	
der	Ermittlung	der	Notwendigkeit	von	Maßnahmen	
Revier	übergreifende	Betrachtungen	anzustellen,	
die	sowohl	die	regionalen	als	auch	die	überregio-
nalen	Verkehre	berücksichtigen.

Im	Zuge	der	„Untersuchung	der	organisatorischen,	
personellen	und	finanziellen	Voraussetzungen	zur	
Verbesserung	der	wassertouristischen	Infrastruk-
tur“[1]		werden	Bewertungsverfahren	zur	gesamt-
wirtschaftlichen Abschätzung	von	Investitionen	
in	die	wassertouristische	Infrastruktur	entwickelt.	
Bis	entsprechende	Ergebnisse	vorliegen	kann	für		
Investitionsmaßnahmen	das	vorliegende	Modell	
der	PLANCO	GmbH	aus	dem	Jahr	2000	„Investitions-
maßnahmen	an	Nebenwasserstraßen“	[2]	herange-
zogen	werden.

Anzahl der Sportboote/Jahr Nutzungsintensität

<	1.000 niedrig

1.000	bis	10.000 mittel

10.000	bis	30.000 hoch

>	30.000 sehr	hoch
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2.2 Sportboottypen

Grundsätzlich	ist	die	staatliche	wassertouristische	
Infrastruktur	für	alle	unterschiedlichen	Sportboote	
bereitzustellen.	Bootsschleusen	sowie	Einsetz-	und	
Anlegestellen	sind	für	die	verschiedenen	Sportboot-
typen	auszulegen.	Je	nach	Verkehrsaufkommen	
sind	die	Anlagen	nach	Kapitel	6	bis	9	–ggf.	auch	in	
Kombination	-	auszuwählen.	Hier	ist	zu	unterschei-
den	in:

a)	 Sportboote	ohne	Maschinenantrieb,	wie	z.B.
	 Kanus,
	 Ruderboote,
	 Segelboote	(ohne	Maschine),
	 Schlauchboote.

b)	 Sportboote	mit	Maschinenantrieb:
	 offene	Motorboote,
	Motorkajütboote	(z.	B.	Motorjachten	und	
Hausboote),

	 Segelyachten,	
	Motorschlauchboote.	

Die	Abmessungen	der	genannten	Sportboote	sind	
beispielhaft	in	Zeichnung	2-1	dargestellt,	die	Ab-
messungen	können	Tabelle	2-2	entnommen	wer-
den:

Bootstyp max. Länge max. Breite1) max. Tiefgang

Einheit m m m

Kanu	(Kajak,	Canadier) 6,50 2,40 0,20

Mannschaftscanadier 7,00 1,90 0,30

Drachenboot 14,50 1,80 0,35

Ruder	-	(Gig)	-Einer/Zweier/Vierer 11,00 7,00 0,25

Ruder	-	(Gig)	-	Achter 17,00 7,00 0,25

Barke 12,00 8,00 0,35

Kirchboot 12,00 6,80 0,35

Segelboot 10,00 3,00 1,50

Segelyacht 20,00 5,50 2,00

Motorschlauchboot 7,50 2,80 0,80

Motorboot	offen 6,00 2,50 0,80

Motorkajütboot 20,00 5,50 1,80

Tab. 2-2: Abmessungen von gängigen Sportboottypen

1)	 	Breitenangaben		Bootskörper	einschl.	Paddel/	Riemen
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3	 Umwelt	und	Naturschutz

Die	bei	Bau	und	Unterhaltung	von	Anlagen	der	
Sport-	und	Freizeitschifffahrt	an	Binnenwasserstra-
ßen	zu	berücksichtigenden	Belange	des	Umwelt-	
und	Naturschutzes	sind	für	den	Bereich	der	WSV	
im	Handbuch	„Umweltbelange	an	Bundeswasser-
straßen“	[3]	zusammengefasst	und	verbindlich	ein-
geführt.	Eine	gesonderte	Betrachtung	im	Rahmen	
dieser	Richtlinie	ist	daher	nicht	erforderlich.

Planerische	und		betriebliche	Vorkehrungen	gegen	
Gewässerverschmutzung	durch	die	Benutzung	von	
Ver-	und	Entsorgungseinrichtungen	von	Sport-	und	
Freizeitschiffern		-	die	nicht	im	vorstehend	genann-
ten	Handbuch	berücksichtigt	werden	-	sind	nicht	
Gegenstand	dieser	Richtlinie	(vgl.	Kapitel	1).	

Für	die	Benutzung	der	Wasserstraße	sind	in	der	
Broschüre	„Sicherheit	auf	dem	Wasser“	[4]	Regeln	
für	das	Verhalten	von	Wassersportlern	in	der	Natur	
veröffentlicht.
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4	 Barrierefreiheit

Bei	Neuanlagen	sowie	Umbauten	sind	die	Rege-
lungen	zum	barrierefreien	Bauen	(vgl.	Teil	7	des	
Technischen	Regelwerks	Wasserstraßen	(TR-W)	[5])	
sinngemäß	anzuwenden.	Hinweise	und	Beispiele	
sind	in	der	PIANC-Veröffentlichung		„Disability		
access	guidelines	for	recreational	boating	facilities“	
[6]	zu	finden.	Nach	PIANC	werden	die	in	Tabelle	4-1	
dargestellten	Standards	international	für	Anlagen	
des	Wassersports	empfohlen.	Diese	sind	bei	Um-
bauten	heranzuziehen,	falls	die	v.	g.	Regelungen	
des	TR-W	nicht	erfüllt	werden	können.	Die	Angaben	
in	den	Kap.	6	ff.	gehen	den	folgenden	Standards	vor:

Tab.4-1: Standards für Anlagen des Wassersports 
nach PIANC [6]

Bei	der	Planung	bzw.	Konzeption	der	in	den	Kapi-
teln	6	bis	10	dargestellten	Anlagen	sind	folgende	
Überlegungen	anzustellen	bzw.	Randbedingungen	
zu	berücksichtigen:
a.	 Festzulegen	ist,	welche	Anlage	in	welcher	Form	

von	Menschen	mit	Behinderungen	zu	nutzen	ist.	
Hierbei	ist	zu	berücksichtigen,	dass	die	in	ihrer	
Bewegungsfähigkeit	stark	beeinträchtigten	
Wassersportler	häufig	mit	einer	Begleitperson	
unterwegs	sind	(vgl.	hierzu	auch	die	Regelungen	
in	den	Sportbootführerscheinen).

b.	 Für	die	Bedienung	bzw.	Benutzung	der	Anlagen	
sind	Ausstiege	zu	vermeiden	oder	Alternativen	
für	den	beeinträchtigten	Wassersportler	anzu-
bieten	-	z.B.	durch	eine	Bedienung	der	Schleuse	
vom	Boot	aus	oder	durch	Mitnutzung	der	Schiffs-
schleuse	(vgl.	Kapitel	6.5).

c.	 Treppen	sind	zu	vermeiden	–	z.B.	durch	die	Ver-
wendung	schwimmender	Plattformen	und	Ram-
pen.

d.	 Die	Anlagen	sollten	in	der	Regel	(vgl.	a.)	und	
soweit	nach	den	Kapiteln	6	ff.	erforderlich,	auch	
von	Land	aus	barrierefrei	zu	erreichen	sein.	Ge-
eignete	Parkplätze	sind	vorzuhalten.

Eine	frühzeitige	Beteiligung	des	Deutschen	Behin-
dertensportverbandes	e.V.	(DBS)	bzw.	seiner	Unter-
gliederungen	wird	hier	wertvolle	Hinweise	liefern	
(vgl.	Kapitel	11).

Breite der Zugänge Neigung der Zugänge

1,20	m 1 : 12 - 1 : 17
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5	 Bemessungswasserstände	für	die	Anlagen	der	
Sport-	und	Freizeitschifffahrt

Die	in	dieser	Richtlinie	betrachteten	Anlagen	
werden	in	der	Regel	hauptsächlich	in	den	Som-
mermonaten	genutzt.	Auch	findet	bei	extremen	
Abflussereignissen	keine	nennenswerte	Sport-	und	
Freizeitschifffahrt	statt.

Es	sind	daher	für	die	Dimensionierung	der	Anlagen	
als	Bemessungswasserstände	Betriebswasserstände	
zu	definieren.	Diese	Betriebswasserstände	sind	so	
zu	wählen,	dass	zum	einen	die	Gebrauchsfähigkeit	
der	Anlage	in	der	Hauptverkehrszeit	sichergestellt	
ist	und	zum	anderen	eine	wirtschaftliche	Herstel-
lung	der	Anlage	gegeben	ist.	Werden	diese	Was-
serstände	überschritten	so	ist	die	Anlage	zwar	nicht	
mehr	zu	benutzen	-	sie	ist	jedoch	weiterhin	stand-
sicher,	da	für	den	Nachweis	der	Standsicherheit	
Bemessungswerte	bzw.	charakteristische	Wasser-
stände	nach	den	relevanten	Normen	heranzuzie-
hen	sind.	

Ermittlung der Wasserstände für die Sport- 
und Freizeitschifffahrt:

Es	ist	ein	Höchster	Betriebswasserstand	(HBWSP)	
und	ein	Niedrigster	Betriebswasserstand	für	die	
Anlagen	der	Sport-	und	Freizeitschifffahrt	(NBWSP)	
festzulegen.

a)		 Niedrigster	Betriebswasserstand	für	die	Anlagen	
der	Sport-	und	Freizeitschifffahrt	(NBWSP):

	 Der	NBWSP	ist	je	nach	örtlichen	Bedingungen	
festzulegen.	Als	Orientierungswert	kann	der	
mittlere	Niedrigwasserstand	(MNW)	herangezo-
gen	werden.

b)	 Höchster	Betriebswasserstand	für	die	Anlagen	
der	Sport-	und	Freizeitschifffahrt	(HBWSP):

	 Für	die	einzelnen	Reviere	ist	ein	Abflussereig-
nis	festzulegen	bis	zu	dem	der	Großteil	des	
Sportbootverkehrs	stattfindet.	Aus	diesem	
maßgeblichen	Abfluss	ist	dann	für	den	Standort	
der	Anlage	der	entsprechende	Wasserstand	zu	
ermitteln.	

Für	Kanalstrecken	ist	als	NBWSP	und	HBWSP	der	
jeweilige	untere	und	obere	Betriebswasserstand	zu	
wählen.

Bei	der	Festlegung	des	HBWSP	sollte	berücksichtigt	
werden,	dass	-		in	Abhängigkeit	von	der	Wasser-
führung	-	eine	Gefährdung	aufgrund	der	Nähe	
zur	Wehranlage	insbesondere	im	Unterwasser	der	
Bootsschleusen	auszuschließen	ist.

Anlagen	sind	bei	Überschreitung	von	HBWSP	zu	
sperren,	falls	dann	Gefahren	für	Wassersportler	be-
stehen,	z.	B.	im	Nahbereich	von	Wehren.	Dieses	ist	
der	Öffentlichkeit	bekannt	zu	machen.
	
Sofern	der	HBWSP	unter	dem	HSW	liegt,	kann	die	
Sport-	und	Freizeitschifffahrt	bei	Überschreitung	
des	HBWSP	die	Schiffsschleusen	mitbenutzen.	Die-
ser	Umstand	ist	bei	der	Ausrüstung	der	Schiffschleu-
sen	zu	berücksichtigen	(z.B.	Haltestangen	für	die	
Sport-	und	Freizeitschifffahrt).
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6	 Bootsschleppen	und	Umtragemöglichkeiten

6.1 Bootsschleppen

Eine	Möglichkeit	zur	Überwindung	von	Fallstufen	
oder	zum	Übergang	zwischen	Wasserläufen	ver-
schiedener	Höhenlagen	stellen	Bootsschleppen	
dar.	Mit	ihnen	können	Kanus,	Ruderboote	sowie	
kleinere	Motor-	und	Segelboote	(max.	300	kg)		um-
gesetzt	werden.

Sie	können	entweder	allein	oder	nach	Bedarf	-	ins-
besondere,	wenn	starker	Verkehr	zu	erwarten	ist	-	in	
Verbindung	mit	einer	Bootsgasse	oder	einer	Boots-
schleuse	angeordnet	werden.

Die	Bootsschleppen	bestehen	aus	den	Einsetzstellen	
(Rampen)	mit	Anlegestellen	im	Ober-	und	Unter-
wasser	und	dem	Verbindungsweg.	Sie	können	mit	
einer	Gleisanlage	oder	als	gleislose	Bootschleppe	
ausgebildet	werden.	Zu	der	Bootsschleppe	gehören	
ein	oder	mehrere	Wagen	für	den	Transport	der	
Boote.	

6.1.1 Einsetzstellen im Ober- und 
 Unterwasser

Die	Einsetzstellen	sind	in	der	Regel	als	Längsram-
pen	auszubilden.	Die	Rampe	ist	wasserseitig	so	zu	
gestalten,	dass	in	der	Regel	auch	bei	niedrigstem	
Niedrigwasserstand	(NNW)	noch	die	Möglichkeit	
besteht,	mit	einem	Bootswagen	unter	das	schwim-
mende	Boot	zu	fahren.	Die	Ausbildung	der	Rampen	
ist	in	der	folgenden	Übersicht	dargestellt:

Tab. 6-1: Ausbildung der Rampen im Einsatzbereich	

Die	Einsetzstelle	im	Oberwasser	ist	bei	Nähe	zu	
einem	Wehr	oder	zu	Strömungen	>	0,3	m/s	durch	
eine	sichtbare	Barriere	abzugrenzen.	Die	abge-
grenzte	Wasserfläche	sollte	eine	Breite	von	minde-
stens	7,0	m	aufweisen.

Ist	die	Bootsschleppe	mit	einer	Gleisanlage	ausge-
stattet,	ist	diese	unter	Wasser	so	auszubilden,	dass	
sie	nicht	versanden	kann.	Hierfür	bieten	sich	aufge-
ständerte	Gleise	an	(Zeichnungen	6-1	und	6-2	Blatt	
2	und	3).

6.1.2 Anlegestellen 

Im	Einsetzbereich	ist	neben	der	Rampe	je	eine	Anle-
gestelle	gemäß	Kapitel	10	anzuordnen.		Die	Abmes-
sungen	sind	wie	folgt	anzusetzen:

Tab. 6-2: Abmessungen der Anlegestellen bei kon-
stantem Wasserstand (i.d.R. im Oberwasser)

Tab. 6-3: Abmessungen der Anlegestellen bei verän-
derlichem Wasserstand (i.d.R. im Unter-

 wasser)

6.1.3 Verbindungsweg

Der	Verbindungsweg,	d.h.	die	Entfernung	zwischen	
den	Einsetzstellen	im	Oberwasser	und	Unterwasser,	
ist	kurz	zu	halten.
Er	ist		kreuzungsfrei	und	grundsätzlich	ohne	Stufen	
anzuordnen.	Für	die	Ausbildung	des	Verbindungs-
weges	gelten	folgende	Mindest-	bzw.	Maximal-
werte:

Längsneigung möglichst	1	:	15	
(maximal	1	:	8)

Tiefe	des	Rampenfußes	
unter	dem	niedrigsten	
Wasserspiegel	(NNW)	
(abhängig	vom	Wagen)

Differenz	Bootsauflage-
punkt	des	Wagens	zum	
Wasserspiegel
mindestens	0,5	m	(siehe	
Zeichnung	6-1)

Breite mindestens	2,50	m

Gesamtlänge,	gemessen	ab	
Rampenfußpunkt

10,00 m	

Breite 2,50 m

Höhe	über	HBWSP 0,10 m

Breite    2,50 m

Höhe	über	HBWSP    0,10 m

Gesamtlänge,	gemessen	
ab	Rampenfußpunkt 10,00 m	+	

(HBWSP-NNW)
Rampenneigung
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Tab. 6-4: Abmessungen für den Verbindungsweg

Für	die	Befestigung	der	Einsetzstellen	und	Verbin-
dungswege	ist	Kapitel	10	zu	beachten.	

6.1.4 Bootswagen

Bootswagen	sind	in	witterungsbeständiger,	ro-
buster	Leichtbauweise	kippsicher	herzustellen.	
Hohlprofile	sind	grundsätzlich	beidseitig	zu	öffnen.	
Besonderer	Wert	ist	auf	eine	gute	Lagerung	der	
unterschiedlichen	Bootskörper	durch	anpassungs-
fähige	Hängegurte	sowie	auf	Handlichkeit	des	Wa-
gens	zu	legen.	

Die	Bootswagen	sind	für	folgende	Tragfähigkeiten	
auszulegen:
	 für	Kanus	und	Ruderboote		 1,5	kN,
	 für	leichte	Motor-	und	Segelboote		 3,0	kN.

Aus	Sicherheitsgründen	ist	der	Wert	von	3	kN	nicht	
zu	überschreiten.	Bootswagen,	die	auf		3	kN	aus-
gelegt	werden,	sind	bei	schienengebundenen	und	
zweiachsigen	Wagen	mit	einer	Negativbremse	aus-
zustatten.

Die	Grundprinzipien	für	gleislose	und	gleisgebun-
dene	Bootswagen	sind	in	Zeichnung	6-2,	Blatt	1-3,	
dargestellt.	

6.2 Umtragemöglichkeiten

Umtragemöglichkeiten	bestehen	aus	Einsetzstellen	
nach	Kapitel	10	und	einem	einfachen	Verbindungs-
weg.	Sie	stehen	auch	außerhalb	der	Schleusenbe-
triebszeiten	den	muskelbetriebenen	Booten	zur	
Verfügung	und	sind	in	der	Regel	an	jeder	Fallstufe	
vorzuhalten.

Lichtraumprofil:
Breite

Höhe

mindestens	2,50	m	
(2,80	m	in	Kurven)
mindestens	2,10	m	

Befestigungsbreite mindestens	2,50	m

Längsneigung maximal	1	:	15

Krümmungsradius mindestens	20	m
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7	 Bootsgassen

Mit	einer	Bootsgasse	kann	die	Fallstufe	von	kleine-
ren	–	in	der	Regel	muskelkraftbetriebenen	-	Sport-
booten	in	kurzer	Zeit	zu	Tal	überwunden	werden.	
Zu	Berg	können	die	Boote	von	Hand	getreidelt	
werden.	Die	Bootsgasse	weist	niedrige	Bau-,	Be-
triebs-	und	Unterhaltungskosten	sowie	eine	große	
Leistungsfähigkeit	(Bootsanzahl	pro	Zeit)	auf	und	
kommt	daher	überall	in	Betracht,	wo	ein	beacht-
lichter	Bootsverkehr	vorhanden	oder	durch	die	
Neuanlage	zu	erwarten	ist.	

7.1 Bauformen

Jede	Bootsgassenanlage	besteht	aus	dem	oberen	
Vorhafen,	der	Gasse	(Einlaufbauwerk,	Rinne,	Diffu-
sor	und	Auslauf)	und	dem	unteren	Vorhafen	wie	in	
Zeichnung	7-1,	Blatt	1-3,	dargestellt.

Die	Gasse	ist	im	Grundriss	gerade	anzulegen.	Falls	
aufgrund	der	Örtlichkeit	eine	Krümmung	erforder-
lich	ist,	ist	der	Radius	nach	Tabelle	7-1	anzulegen.	
Hierbei	ist	zu	prüfen,	ob	hydraulische	Untersu-
chungen	für	Ruderboote	erforderlich	sind.	Grund-
sätzlich	sollten	die	Bootsgassen	für	Kanus	und	für	
Ruderboote	dimensioniert	werden,	sofern	es	sich	
um	ein	Ruderrevier	handelt.	Je	breiter	die	Gasse,	
desto	einfacher	ist	die	Stabilisierung	der	Ruder-
boote.	Mit	Gassen	breiter	als	2,30	m	liegen	derzeit	
allerdings	nur	wenige	praktische	Erfahrungen	vor	
(vgl.	[7]).	

Im	Folgenden	wird	zwischen	Universalgassen	
(U-Gassen),	die	von	Kanus	und	von	Ruderbooten	
befahrbar	sind,	und	ausschließlichen	Kanugassen	
(K-Gassen)	unterschieden.

Tab. 7-1: Ausbildung der Gassen I

Weiter	wird	unterschieden	in	„offene“	und	„ge-
schlossene“	Gassen.		Offene	Gassen	werden	ständig	
durchströmt	und	kommen	in	Frage,	wenn	die	je	
nach	Gassenbreite	benötigte	Mindestwassermenge	
von	1,5	bis	2,5	m³/s	zur	Verfügung	steht.	Geschlos-
sene	Gassen	werden	mit	einem	Verschlussorgan	
reguliert	(vgl.	Zeichnung	7-3,	Blatt	2).

Sonderformen	stellen	Borstengassen	und	Kombi-
nationen	aus	Bootsgassen	und	Fischpässen	dar.		
Borstengassen	haben	den	Vorteil,	dass	sie	weniger	
Durchfluss	benötigen	und	geringere	Fließgeschwin-
digkeiten	aufweisen.	Nachteilig	ist	hier	laut	DWA-
Merkblatt	M	509	[8],	dass	sie	mindestens	zweimal	
jährlich	zu	reinigen	sind.	Die	Standzeit	der	Borsten	
ist	zudem	noch	unbekannt.	Inzwischen	sind	einige	
Borstengassen	-	in	der	Regel	als	Kombination	von	
Bootsgasse	und	Fischaufstiegsanlage	-	errichtet	
worden.	Der	Stand	der	Technik	zur	Bemessung	von	
Borstengassen	wurde	von	Hassinger	2009	[9]	zusam-
mengefasst.	Im	Einzelfall	kann	auf	diese	Ausarbei-
tung	zurückgegriffen	werden.	

Die	Kombination	von	Bootsgassen	und	Fischauf-	
und	-abstiegsanlagen	wird	in	der	Literatur	(vgl.	
[8]	und	[9])	unterschiedlich	bewertet.	Daher	kann	
hierzu	z.Zt.	noch	keine	abschließende	Aussage	ge-
troffen	werden.	Untersuchungen	grundsätzlicher	
Natur	sind	vorgesehen.		Die	Möglichkeit	der	Kombi-
nation	ist	derzeit	im	Einzelfall	zu	betrachten.

7.2 Hinweise für die Anordnung

Die	Bootsgasse	wird	in	der	Regel	im	Wehrarm	an-
geordnet,	und	zwar	im	Uferbereich	zwischen	Wehr	
und	Schiffsschleuse.	Bei	Stauanlagen	mit	Kraftwer-
ken	müssen	Gassen	ihren	Platz	am	kraftwerksfernen	
Ufer	finden.	Je	nach	den	örtlichen	Verhältnissen	
kann	man	die	Anlage	mit	einem	Altwasser	verbin-
den.

Der		Einlauf	sollte	keine	seitliche	Anströmung	erfah-
ren,	um	eine	möglichst	symmetrische	Strömung	in	
die	Rinne	zu	gewährleisten.	

Der	Auslauf	der	Bootsgasse	ist	gegen	den	Schleusen-
verkehr	abzuschirmen,	z.	B.	durch	Schwimmbalken.	
Querströmungen	>	0,3	m/s		sind	zu	vermeiden	oder	
durch	Trennmolen	zu	reduzieren.	

7.3 Bauliche Ausbildung

7.3.1 Einlaufbauwerk

Das	Einlaufbauwerk	besteht	aus	der	Einlauftrom-
pete	mit	Not-	bzw.	Revisionsverschluss.	Die	Einlauf-
trompete	sollte	ca.	4,0	m	lang	sein	und	ist	in	den	
Seitenwänden	elliptisch	zu	formen	(vgl.	Zeichnung	

Universalgasse	(U-Gasse) Kanugasse	(K-Gasse)

Radius >	300	m >	150	m

Breite 2,3	m	-	3,5	m mindestens	1,30	m
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7-1,	Blatt	2).	Bei	geschlossenen	Gassen	kommt	die	
Verschlusseinrichtung	dazu.	

Als	Verschlussorgan	der	geschlossenen	Gassen	hat	
sich	das	Zugsegment	aufgrund	des	geringen	Unter-
haltsaufwandes	bewährt.

Um	das	Verhaken	der	Ruderbootausleger	in	Ausspa-
rungen	zu	vermeiden,	sind	bei	U-Gassen	die	Ausspa-
rungen	für	die	Revisionsverschlüsse	auszufüttern.	
Dies	kann	bei	einer	Verschlussart	ohne	Ausspa-
rungen	(z.	B.	Nadelverschluss)	entfallen.	

7.3.2 Rinne

Für	das	sichere	Befahren	der	Bootsgasse	müssen	
zwei	Forderungen	erfüllt	sein:
	 Berührungen	von	Sohle	und	Wänden	durch	den	

Bootskörper	(inkl.	Ausleger)	ist	unbedingt	zu	ver-
meiden	und

	 Gassenausfahrt	ist	ohne	oder	mit	einem	nur	
schwachen	Wechselsprung	zu	konzipieren.

Die	Sohle	der	Bootsgasse	ist	mit	Schikanen	gemäß	
Zeichnung	7-5	auszubilden.	Durch	die	auf	der	Gas-
sensohle	eingebauten	Schikanen	wird	das	Wasser	
an	der	Sohle	nach	außen	geführt	und	steigt	an	den	
Gassenwänden	nach	oben.	An	der	Wasseroberflä-
che	strömt	es	weiter	zur	Mittelachse.	Dort	entstehen	
zwei	strömende	Walzen,	die	bewirken,	dass	das	
Boot	in	der	Mitte	der	Bootsgasse	sicher	geführt	wird	
(vgl.	[7]	und	Zeichnung	7-2).	

Die	Wassertiefe	in	der	Rinne	ergibt	sich,	wie	in	
Zeichnung	7-3,	Blatt	1,		dargestellt,	aus	der	Tiefe	am	
Einlauf	der	Gasse	(tE).	Als	Faustformel	gilt:	t_Rinne	
=	2/3	t_Einlauf.	Die	Mindestwassertiefen	über	der	
Sohle	in	der	Rinne	(tRinne)	sowie	die	Sohlenober-
kante	im	Einlauf	(tE)	sind	für	die	verschiedenen	Gas-
senformen	ebenfalls	in	Zeichnung	7-3	dargestellt.	

Neigung:	U-Gassen	haben	eine	durchgängige	
Neigung	zwischen	1:20	und	1:25.	Um	bei	stark	
wechselnden	Einlaufwassertiefen	einen	sicheren	
Betrieb	zu	gewährleisten,	ist	in	der	Regel	eine	Nei-
gung	von	1:25	zu	wählen	[7].	Bei	gleich	bleibenden	
Einlaufwasserständen	und	größeren	Fallhöhen	
können	die	Neigungen	nach	Art	einer	Seilkurve	
(siehe	Zeichnung	7-4)	teilweise	verringert	werden.	
Bei	Kanu-Gassen	kann	eine	größere	Längsneigung	
und	damit	eine	größere	Geschwindigkeit	als	bei	den	
U-Gassen	zugelassen	werden.	Hierbei	kann	eben-

falls	nach	Art	einer	Seilkurve	im	Anfangsbereich	
eine	Neigung	von	etwa	1:12	(bei	großen	Höhen	über	
5	m	1:8)	gewählt	werden,	die	verschiedene	Gefälle	
aufweist	und	im	Bereich	von	NNW	auf	1:18	ausläuft.	
Kein	Winkelknick	sollte	dabei	1°	überschreiten	(vgl.	
Zeichnung	7-4).

Tab. 7-2: Ausbildung der Gassen II

Die	Auswirkungen	bei	größeren	Wasserspiegel-
schwankungen	als	in	Tabelle	7-2	angegeben,	sind	
vor	dem	Bau	der	Gasse	hydraulisch	zu	untersuchen.	
Kann	ein	sicheres	Befahren	bei	bestimmten	Wasser-
ständen	nicht	gewährleistet	werden,	ist	die	Boots-
gasse	zu	sperren.

Die	Rinne	wird	im	Normalfall	als	Stahlbetonhalb-
rahmen	ausgeführt.	

Die	Oberkante	der	Wangen	soll	bei	U-Gassen	min-
destens	45	cm,	bei	K-Gassen	mindestens	10	cm	
über	dem	Höchsten	Betriebswasserstand	für	die	
Anlagen	des	Sportbootverkehrs	(HBWSP)	liegen.	
Die	seitlichen	Innenflächen	der	Rinne	dürfen	keine	
Unebenheiten	aufweisen.	Die	Wangenoberkanten	
sind	abzuflachen.	Ungleichmäßige	Setzungen	sind	
zu	vermeiden.	

Die	Schikanen	sind	auf	ganzer	Rinnenlänge	anzu-
ordnen.	Bewährt	hat	sich	die	Rostform	von	3	bis	6	m	
Länge.	Hier	werden	auf	längs	liegende	Flachstähle	
Stahlprofile	in	Querrichtung	aufgeschweißt.	Diese	
sind	feuerverzinkt	auszuführen.

Die	Schikanenhöhe	beträgt	in	der	Regel	80	mm.		Die	
Schikanen	werden	gegenüber	der	Längsachse	der	
Rinne	in	Pfeilstellung	gegen	die	Fließrichtung	von	
1:5	gebracht.	An	den	Gassenwänden	werden	auf	die	
Schikanen	zusätzlich	vertikale	Schaufelreihen	bis	zu	

Universalgasse		
(U-Gasse)

Kanugasse		
(K-Gasse)

Mindestwassertiefe
(tRinne)

60	cm 40	cm

Sohlenoberkante	
mit	Einlauf
(tE)

mind.	90	cm		
unter	NBWSP

max.	150	cm	
unter	HBWSP

mind.	60	cm		
unter	NBWSP

max.	150	cm	
unter	HBW	SP

Neigung 1	:	20	-	1	:	25	bzw.	
gem.	Zeichnung	
6-7

1	:	20	-	1	:	8	
gem.	Zeichnung	
6-7
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einer	Höhe	von	30	cm	aufgebracht,	die	mit	einem	
Holm	abgedeckt	werden	(siehe	Zeichnung	7-5).	Der	
Abstand	zwischen	den	Schikanen	beträgt	50	cm	bei	
einer	Gassenneigung	zwischen	1:16	und	1:25,	bei	
größeren	Gefällen	sind	30	–	40	cm	erforderlich.	

Bei	den	U-Gassen	und	K-Gassen	bis	zu	einer	Neigung	
von	1:15	werden	lotrechte	Elemente	(Z-	oder	Doppel	
T-Profile)	verwandt.	Bei	steileren	K-Gassen,	ab	einer	
Neigung	von	1:15,	steht	die	Schikane	im	Winkel	von	
40°	gegen	Oberstrom	(siehe	Zeichnung	7-5).

Bei	gekrümmten	Gassen	sind	besondere	hydrau-
lische	Untersuchungen	erforderlich.	Hier	muss	die	
Pfeilstellung	der	Schikanen	an	die	Krümmung	der	
Gasse	angepasst	werden.	So	muss	die	Neigung	ge-
genüber	der	Längsachse	der	Gasse	im	Außenbogen	
größer	als	im	Innenbogen	sein.	Vor	Inbetriebnahme	
der	Gasse	sind	die	Winkel	entsprechend	einzustel-
len.	Bei	den	Rosten	ist	daher	eine	Verstellmöglich-
keit	vorzusehen.

7.3.3 Diffusor

Im	Anschluss	an	die	Gasse	befindet	sich	der	Diffusor.	
Hier	weitet	sich	der	Gassenquerschnitt	auf,	so	dass	
sich	die	Fließgeschwindigkeiten	verringern	und	
die	Rückströmungswalzen	reduziert	werden.	Der	
Diffusor		hat	eine	Rinnenneigung	von	1:50.	Die	Sei-
tenwände	öffnen	mit	einer	Neigung	von	1:8.	Auf	der	
Sohle	sind	weiterhin	die	Schikanen	angeordnet.	Die	
Sohle	am	Diffusorende	ist	so	anzuordnen,	dass	sie		
mindestens	0,7	m	unter	NBWSP	und	maximal	1,4	m	
unter	HBWSP	liegt.

7.3.4 Auslauf

Um	mit	den	Booten	ungehindert	aus	der	Rinne	zu	
gleiten,	ist	ein	gerader	Auslauf	von	mindestens	45	
m	vorzusehen.	Die	Sohle	am	Diffusorende	ist	min-
destens	0,7		unter	NBWSP	und	maximal	1,4	m	unter	
HBWSP	angelegt,	die	Sohle	im	Bereich	des	anschlie-
ßenden	Auslaufs	muss	wiederum	mindestens	0,5	m	
unter	der	Sohle	am	Diffusorende	liegen.	Die	Breite	
des	Auslaufbereichs	beträgt	bei	U-Gassen	minde-
stens	10	m,	bei	K-Gassen	mindestens	5,0	m,	damit	
Ruder	und	Paddel	hier	zur	Steuerung	eingesetzt	
werden	können	und	ein	mögliches	Pendeln	des	Rin-
nestrahls	gemildert	wird.

7.4 Vorhäfen

Die	Vorhäfen	dienen	als	Warteplätze	bei	Gegenver-
kehr	durch	die	Gasse,	der	Betätigung	der	Steuerung	
der	geschlossenen	Gassen,	dem	Ein-	und	Aussteigen	
beim	Treideln	und	im	Oberwasser	als	Vorratsbe-
cken	für	die	Füllwassermenge	(geringer	Sunk	beim	
Füllvorgang).	

Zur	Ausbildung	der	Warteplätze	siehe	Kapitel	10.	
Für	die	Abschirmung	der	Vorhäfen	gegen	Fluss-	
oder	Wehrströmungen	gelten	die	in	Kapitel	8	zu	
den	Bootsschleusenvorhäfen	gegebenen	Hinweise	
sinngemäß.

Böschungen	sind	in	den	Vorhäfen	wegen	der	wel-
lenbrechenden	Wirkung	vorteilhaft.		Ihre	Neigung	
darf	nicht	steiler	als	1:2	sein.

7.4.1 Oberer  Vorhafen

Um	den	Start	in	die	Gasse	kontrolliert	und	sicher	zu	
gestalten,	ist	ein	Steg	in	paralleler	Richtung	1,0	m	
neben	der	Achse	der	Bootsrinne	auf	Pfählen	anzu-
ordnen.	Die	Anordnung	ist	in	Zeichnung	7-1,	Blatt	2,	
dargestellt.

Der	Steg	ist	in	5	m	Abstand	zum	Einlaufbauwerk	an-
zuordnen,	um	ein	unkontrolliertes	Ansaugen	in	die	
Rinne	zu	vermeiden.	Die	Steglänge	soll	mindestens	
10	m	betragen.	Somit	ermittelt	sich	die	Vorhafen-
länge	zu	15	m.	Die	übrigen	Abmessungen	ergeben	
sich	wie	folgt:

Tab. 7-3: Ausbildung des oberen Vorhafens

7.4.2 Unterer  Vorhafen

Der	untere	Vorhafen	bedarf	einer	Länge	von	10	m.	
Er	ist	vorzugsweise	parallel	zum	Auslauf	anzulegen	
(vgl.	Zeichnung	7-1,	Blatt	3).

Universalgasse		
(U-Gasse)

Kanugasse		
(K-Gasse)

Mindestwassertiefe 1,5	m 1,5	m

Fahrwasserbreite 10	m 5	m
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Hier	ist	ein	Anlegesteg	als	Warteplatz	mit	einer	
Länge	von	10	m	vorzusehen.	Die	Vorderkante	des	
Anlegesteges	liegt	2,5	m	hinter	der	Flucht	der	anle-
gerseitigen	Gassenwand	(vgl.	Zeichnung	7-1,	Blatt	
3).	

Der	bei	geschlossenen	Gassen	notwendige	Auslöse-
schalter	für	den	Gassenverschluss	ist	analog	zu	den	
Anmeldeschaltern	der	Bootsschleusen	nach	Zeich-
nung	8-15	auszubilden.

Tab. 7-4: Ausbildung des unteren Vorhafens

7.5 Treidelpfad

Die	Gasse	muss	mindestens	einen	Treidelpfad	
haben.	Dieser	schließt	sich	in	Wangenhöhe	mit	
einem	leichten	Quergefälle	(1:20)	zur	Gasse	hin	an	
und	verbindet	die	Anlegestellen	im	unteren	und	
oberen	Vorhafen.	

Breite	des	Treidelpfads:	1,5	m.

Länge:	für	größere	Boote	sollte	der	Treidelpfad	
15,0	–	20,0	m	über	das	Ende	der	Bootsgasse	hinaus	
gehen,	um	auch	mit	langem	Treidelseil	hantieren	
zu	können.

Befestigung:	gemäß	Kapitel	10.

7.6 Hinweisschilder, Bedienung und 
 Betrieb	

Die	Lage	der	Bootsgasse	ist	durch	das	Hinweisschild	
Bootsgasse	nach	Zeichnung	13-1	kenntlich	zu	ma-
chen.	Des	Weiteren	sind	Verhaltensregeln	und	bei	
geschlossenen	Gassen	eine	Bedienungsanleitung	
(mehrsprachig)	erforderlich.	Die	Gestaltung	der	Be-
dienungsanleitung	ist	analog	zu	den	Bedienungs-
anleitungen	für	Bootsschleusen	nach	Anhang	3	
vorzunehmen.

7.6.1 Talfahrt 

Offene Gasse:	Der	Talfahrer	hält	am	Anlegesteg	an	
und	überzeugt	sich,	dass	kein	Gegenverkehr	in	der	
Gasse	ist;	dann	erst	fährt	er	in	die	Gasse	ein.		
Die	Wassertiefe	in	der	Gasse	ist	durch	eine	Be-
zugspegellatte	(Verhältnisskala)	etwa	30	m	vor	der	
Einfahrt	kenntlich	zu	machen.	Auf	der	Pegellatte	
sind	HBWSP	und		NBWSP	besonders	zu	markieren.

Geschlossene Gasse: 
Es	ergibt	sich	folgender	Betriebsablauf:
1.		 Einfahrt	in	den	oberen	Vorhafen,	das	Lichtsignal	

zeigt	in	Normalstellung	„Rot“.
2.		 Nach	Lesen	der	dort	angebrachten	Bedienungs-

anleitung	erfolgt	Betätigen	des	Auslöseschal-
ters	für	den	Gassenverschluss,	damit	wird	die	
Einfahrt	von	Unterwasser	gesperrt	und	das	
obere	Lichtsignal	auf	„Rot“	blockiert.	Der	Ver-
schluss	öffnet	sich,	die	Gasse	wird	gefüllt	und	
durchströmt	(Fülldauer	nach	Gassenlänge	und	
-neigung	verschieden,	nach	Befüllen	der	Gasse	
Freigabe	dieser	entsprechend	Zeitintervall	des	
Lichtsignals).

3.		 Das	Lichtsignal	wechselt	auf	„Grün“.	Der	Fahrer	
fährt	im	Boot	in	die	Gasse	ein.

4.		 Die	Durchfahrtszeit	ist	im	Rahmen	eines	Probe-
betriebes	festzulegen.	Bei	Durchfahrt	mehrerer	
Boote	nacheinander	muss	vor	der	Einfahrt	jeden	
einzelnen	Bootes	der	Auslöseknopf	betätigt	wer-
den.

5.		 Nach	Durchfahrt	und	Ablauf	der	eingestellten	
Durchfahrtszeit	schaltet	das	Signal	auf	„Rot“,	der	
Verschluss	geht	wieder	in	Staustellung.

7.6.2 Bergfahrt (Treideln)

Offene Gasse:	Der	Bergfahrer	steigt	am	Anleger	
aus	und	überzeugt	sich,	dass	kein	Gegenverkehr	
zu	erwarten	ist;	dann	erst	treidelt	er	sein	Boot	zu	
Berg.	Bei	stärkerem	Treidelverkehr	ist	eine	Signal-
regelung,	sinngemäß	wie	bei	geschlossener	Gasse,	
erforderlich.

Geschlossene Gasse:
1.		 Der	Bergfahrer	steigt	am	Anlegesteg	aus	und	si-

chert	sein	Boot,	das	Lichtsignal	zeigt	in	Normal-
stellung	„Rot“.

2.		 Dann	betätigt	er	den	Auslöseknopf	des	Gas-
senverschlusses;	damit	wird	die	Einfahrt	von	
Oberwasser	gesperrt	und	das	obere	Lichtsignal	

Universalgasse		
(U-Gasse)

Kanugasse		
(K-Gasse)

Mindestwassertiefe
bezogen	auf	NNW

1,2	m 1,0	m

Fahrwasserbreite 10	m 5	m
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auf	„Rot“	blockiert.	Der	Verschluss	senkt	sich,	die	
Gasse	wird	gefüllt.

3.		 Das	Lichtsignal	„Grün“	zeigt	dem	Bergfahrer	
an,	dass	er	den	Treidelvorgang	beginnen	kann.	
Eine	entsprechende	Steuerung	gibt	den	Wasser-
durchfluss	für	die	notwendige	Treidelzeit	frei,	
diese	ist	im	Probebetrieb	festzulegen.	Das	Boot	
wird	durch	die	Gasse	zu	Berg	gezogen	(getrei-
delt).		Die	Durchfahrtszeit	ist	im	Rahmen	eines	
Probebetriebes	festzulegen.	Bei	Durchfahrt	meh-
rerer	Boote	nacheinander	muss	vor	der	Einfahrt	
jeden	einzelnen	Bootes	der	Auslöseknopf	betä-
tigt	werden.

4.		 Der	Verschluss	geht	nach	der	eingestellten	Zeit	
automatisch	in	Staustellung	zurück.	Die	Lichtsi-
gnale	zeigen	beide	wieder	„Rot“	(unblockiert).	
Damit	ist	die	Anlage	wieder	für	eine	neue	Tal-	
oder	Bergfahrt	bereit.
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8.	Bootsschleusen

Bootsschleusen	dienen	wie	Schiffsschleusen	zur	
Überwindung	von	Fallstufen.	Ihre	Nutzung	ist	
vorrangig	der	Sport-	und	Freizeitschifffahrt	vorbe-
halten.	Die	Regelabmessungen	sind	nach	8.2.1	und	
8.2.2:
	 Nutzlänge	(Ln)	 =	20,0	m
	 Nutzbare	Breite	(Bn)	 =		  5,5	m
	 Drempeltiefe	 >    1,8	m

Bootsschleusen	sind	z.B.	dort	erforderlich,	wo	
Schiffsschleusen	den	Verkehr	allein	wegen	der	
umfangreichen	gewerblichen	Schifffahrt	in	Verbin-
dung	mit	starker	Sport-	und	Freizeitschifffahrt	nicht	
mehr	bewältigen	können.	

Auf	einigen	Nebenwasserstraßen	sind	nur	Boots-
schleusen	vorzufinden	bzw.	notwendig.

Für	Schiffsschleusen,	die	nicht	mehr	der	Berufs-
schifffahrt,	sondern	überwiegend	bis	ausschließlich	
der	Sport-	und	Freizeitschifffahrt	dienen,	gelten	die	
folgenden	Grundsätze	ebenfalls.

8.1 Hinweise für die Anordnung

Im	Nahbereich	von	Wehren	und	Kraftwerken	sind	
Bootsschleusen	nicht	anzuordnen,	wenn	kritische	
Strömungen	nicht	ausgeschlossen	werden	können.

Bei	Planung	und	Entwurf	von	Bootsschleusen,	die	
zwischen	Wehr	und	Schiffsschleuse	liegen,	sind	die	
folgenden	Ausführungen	zu	beachten:

Um	eine	für	die	Sport-	und	Freizeitschifffahrt	si-
chere	Abschirmung	der	Vorhäfen	gegenüber	den	
Strömungen	durch	Wehr	oder	Kraftwerk	zu	konzi-
pieren,	sind	die	hydraulischen	Randbedingungen	
zu	betrachten.	Die	Strömungsverhältnisse	werden	
maßgeblich	durch	die	Konstruktion	der	Wehran-
lage	(Wehrverschlüsse,	Abfallboden,	Tosbecken,	
Endschwelle)	und	ggf.	des	Kraftwerk-Trennpfeilers	
beeinflusst,	so	dass	hierzu	nur	allgemeine	Hinweise	
gegeben	werden	können.	In	der	Regel	ist	daher	
eine	hydraulische	Bewertung	erforderlich,	die	z.	B.	
durch	die	Bundesanstalt	für	Wasserbau	in	Karlsruhe	
(BAW)	erfolgen	kann.	Folgende	Punkte	sind	grund-
sätzlich	zu	beachten:

	 Im	Oberwasser	(OW)	muss	die	Mole	im	Nahbe-
reich	der	Schleuse	undurchlässig	ausgeführt	
sein.	Gegen	das	oberwasserseitige	Ende	hin	kann	
sie	durchbrochen	ausgebildet	werden,	wenn	

dadurch	die	Strömungsverhältnisse	für	die	
Sport-	und	Freizeitschifffahrt	vor	der	Mole	und	
im	Bereich	des	Molenkopfes	günstig	beeinflusst	
werden.

	 Im	Unterwasser	(UW)	muss	eine	Mole	sowohl	
der	Länge	als	auch	der	Höhe	nach	in	der	Lage	
sein,	die	unruhige	Wasserbewegung	des	Wehr-
bereichs	(Sturzbett	und	Kolkbereich)	fernzuhal-
ten.	Zum	unterstromigen	Ende	hin	kann	eine	
durchbrochene	Mole	oder	eine	durch	Leitdalben	
gesicherte	Strecke	einen	gefahrlosen	Übergang	
erleichtern.

	 Nachteilig	und	aufwendig	hat	sich	in	vielen	
Fällen	die	Verlandung	der	Zufahrt	zu	den	
Bootsschleusen	im	Bereich	der	unterhalb	der	
Wehrkolke	entstehenden	Auflandungszonen	
erwiesen.	Die	Lage	der	Bootsschleuse	und	die	
Länge	der	unterwasserseitigen	Mole	müssen	
daher	auch	unter	diesem	Gesichtspunkt	unter-
sucht	werden.

8.2 Abmessungen und Ausbildung

Die	Gesamtanlage	einer	Bootsschleuse	ist	beispiel-
haft	in	den	Zeichnungen	8-1,	8-2	und	8-3	dargestellt.	
Bootschleusen	und	die	dazugehörigen	Anlagenteile	
sind	in	der	Regel	für	alle	in	Kapitel	2	dargestellten	
Fahrzeugarten	auszulegen.	Ausnahmen	bilden	
Anlagen,	bei	denen	aufgrund	der	Wasserstraßenab-
messungen	nur	kleinere	Fahrzeuggrößen	verkeh-
ren	können	bzw.	wenn	bestimmte	Fahrzeugarten	
keinen	nennenswerten	Anteil	haben.	Ist	keine	
Schiffsschleuse	vorhanden,	ist	bei	der	Festlegung	
der	Abmessung	der	Bootsschleuse	zu	prüfen,	ob	
Fahrgastschiffe	o.	a.	für	die	Wahl	der	Abmessungen	
zu	Grunde	zu	legen	sind.

Die	Anlage	ist	auf	die	Betriebswasserstände	für	die	
Sport-	und	Freizeitschifffahrt	nach	Kapitel	5	auszu-
legen.	

8.2.1 Drempeltiefe 

Die	Drempeltiefe	sollte	mindestens	1,8	m,	bezogen	
auf	NBWSP	betragen.	Für	die	Mindestfahrwasser-
tiefe	im	Vorhafen	gilt	dies	ebenfalls.	Bei	Wasser-
straßen	mit	deutlich	geringerer	bzw.	größerer	
Wassertiefe	ist	dieser	Wert	entsprechend	anzupas-
sen.
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Die	Zufahrt	zur	Bootsschleuse	ist	auf	1,5	m	bezogen	
auf	NBWSP	auszulegen.	

8.2.2 Schleusenkammer

Abmessungen
Folgende	Abmessungen	sind	in	der	Regel	nicht	zu	
unterschreiten1:
	 Nutzlänge	(Ln)	 =	20,0	m
	 Nutzbare	Breite	(Bn)	 =	   5,5	m

Wegen	der	Entwicklung	hin	zum	breiteren	Sport-
boot
ist	anzustreben	 Bn	 =		  6,0	m

Bei	besonders	hohem	Verkehrsaufkommen	ist	zu	
prüfen,	ob	eine	doppelte	Belegung	mit	einer	hö-
heren	Nutzbaren	Breite	von	Bn	=	8,0	m	oder	größe-
rer	Länge	erforderlich	ist.	Eine	Verbreiterung	der	
Häupter	ist	in	diesem	Zusammenhang	nicht	unbe-
dingt	erforderlich.

Der	Sicherheitsabstand	(So)	zwischen	der	Kammer-
nutzlängenmarkierung	(vgl.	Zeichnung	8-4)	am	
Oberhaupt	und	der	unterwasserseitigen	Kante	des	
Oberdrempels	soll	1,0	m	nicht	unterschreiten.	Der	
Sicherheitsabstand	(Su)	zwischen	der	Kammernutz-
längenmarkierung	am	Unterhaupt	und	der	nach	
OW	gerichteten	Vorderkante	des	Untertores	-	bei	
Schlag-	und	Stemmtoren	Vorderkante	der	Torni-
sche	-	soll	nicht	weniger	als	0,5	m	betragen	(vgl.	
Zeichnung	8-1).

Die	Schleusenplattform	ist	mindestens	0,75	m,	in	
der	Regel	1,0	m	über		HBWSP	anzuordnen.

Die	Kammerwände	sind	eben	auszubilden,	für	
Spundwandschleusen	sind	möglichst	kleine	Profile	
(max.	500	mm)	zu	verwenden.	Um	ein	Unterhaken	
an	der	Spundwandabdeckung	zu	vermeiden,	ist	die	
Abdeckung	im	Bereich	der	Täler	mit	45°-Blechen	
von	unten	zu	schließen.

1	 Sind	für	Bootsschleusen	im	Zuständigkeitsbereich	der	
WSV	andere	Abmessungen	aufgrund	revierspezifi-
scher	Besonderheiten	zweckmäßig	und	wirtschaftlich	
(z.	B.	erforderlicher	Abflussquerschnitt	der	Stauan-
lage,	Flottentstruktur,	Abmessungen	vorhandener	
Bootsschleusen)	ist	dies	im	Rahmen	der	Konzeption	
nach	[18]	darzulegen.	Dabei	ist	das	Kapitel	11	zu	be-
rücksichtigen.

Füll- und Entleereinrichtungen 
Um	ein	sicheres	Schleusen	der	Sportboote	zu	ge-
währleisten	sind	Strömungen,	die	bei	der	Füllung	
der	Schleuse	auftreten,	möglichst	gering	zu	halten.	

Bei	der	angestrebten	und	zunehmenden	Auto-
matisierung	des	Betriebsablaufs	verringert	sich	
die	Einflussmöglichkeit	des	Bedienenden	auf	den	
Schleusungsvorgang.		Die	einzige	Möglichkeit	der	
Einflussnahme	bei	Selbstbedienungsschleusen	
auf	den	Schleusenablauf	ist	die	Betätigung	des	
Schleusen-Halt-Schalters.	Ziel	der	Entwicklung	
muss	es	daher	sein,	eine	möglichst	ruhige	Lage	aller	
Bootstypen	bei	zügigem	Ablauf	der	Schleusung	zu	
erreichen.	Hier	ist	ein	besonders	Augenmerk	auf	die	
kleinsten	Fahrzeuge	(Kanus)	zu	richten.	

Wichtig	ist	der	Einsatz	von	hydraulischen	Systemen,	
die	diese	Forderung	erfüllen.	Je	ruhiger	der	Schleu-
sungsvorgang	ist,	umso	ungefährlicher	ist	er	für	
die	Besatzung.	Der	Bootsführer	kann	sich	damit	voll	
und	ganz	auf	den	Schleusungsvorgang	konzentrie-
ren.

Dieses	Ziel	ist	mit	verschiedenen	konstruktiven	Lö-
sungen	erreichbar:
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Die	Varianten	sind	in	Zeichnung	8-5	dargestellt.		
Aus	wirtschaftlichen	Gründen	sind	in	der	Regel	je-
doch	nur	Kopfsysteme	(Füllung	durch	das	Tor	(vgl.	
Tab.	8-1,	lfd.	Nr.	1	und	2))	mit	einer	angepassten	Füll-
geschwindigkeit	vertretbar.

Als	Tor	hat	sich	das	einflügelige	Schlagtor	an	beiden	
Häuptern	bewährt	(einfache	und	robuste	Konstruk-
tion,	gute	Übersicht	im	Betrieb).	Bei	breiteren	Boots-
schleusen	(>	4,0	m)	mit	geringer	Hubhöhe	bzw.	bei	
eingeschränktem	Längenangebot	können	auch	
andere	Verschlüsse	in	Frage	kommen,	vorzugsweise	
das	Stemmtor.

Der	Antrieb	von	Toren	und	Schützen	kann	mit	
Elektrohubzylindern	oder	ölhydraulisch	jeweils	mit	
automatisierten	Steuerungsabläufen	ausgeführt	
werden.	Die	betrieblichen	Aspekte	nach	Kapitel	8-5	
sind	zu	berücksichtigen.	

Im	OW	und	UW	der	Bootschleuse	sind	Not- bzw. 
Revisionsverschlüsse	vorzusehen.	Für	Breiten	bis	
5	m	eignen	sich	Aluminiumbalken	bzw.	–tafeln.	Sie	
sind	mit	leichten	Hebezeugen	oder	per	Hand	ein-
setzbar.

8.3 Ausrüstung der Schleuse

Es	muss	eine	sichere	Schleusennutzung,	auch	für	
die	kleinsten	Sportboote,	sichergestellt	sein.	Daher	
sind	bei	einer	Nutzlänge	der	Schleuse	von	20	m,	
wie	in	Zeichnung	8-6	dargestellt,	mindestens	zwei	
Steigeleitern,	drei	Haltestangen	und	zwei	Nischen-
pollerreihen	auf	jeder	Kammerseite	und	auf	jeder	

Seite	mindestens	fünf	Kantenpoller	in	der	Linie	der	
Haltestangen	bzw.	Nischenpoller	anzuordnen.	
Bei	längeren	Schleusen	(>	20	m)	ist	die	Anzahl	
entsprechend	zu	erhöhen.	In	Schleusen	mit	einer	
Breite	bis	2,5	m	sind	Haltestangen	und	Leitern	aus-
reichend.	Die	Maßangaben	in	der	Zeichnung	8-6	
stellen	Maximalabstände	dar.	

Als	Kanten-	und	Nischenpoller	sind	Rohrpoller	
nach	Zeichnung	8-7,	Blatt	1-3,	vorzusehen.	Bei	
Bootsschleusen	ab	einer	Fallhöhe	von	4,0	m	kom-
men	Bootsschwimmpoller	nach	Zeichnung	8-8	in	
Betracht.	
	 Die	Nischenpoller	sind	stets	links	der	Leiter	an-

zuordnen	(vgl.	Zeichnung	8-6).	
	 Der	oberste	Nischenpoller	liegt	unmittelbar	

unter	dem	waagerechten	Kantenschutz,	der	un-
terste	maximal	1,0	m	über	NBWSP.	

	 Der	lichte	Abstand	von	der	Kammerwand	zum	
Kantenpoller	auf	der	Schleusenplattform	soll	die	
Höhe	des	Kantenpollers	nicht	unterschreiten.

	 Die	Pollerkonstruktion	muss	so	bemessen	sein,	
dass	der	Pollerschaft	auf	der	Verankerungs-
konstruktion	zuerst	abreißt.	Der	geschwächte	
Querschnitt	wird	für	die	Streckgrenze	beim	Be-
messungstrossenzug	nach	Anhang	2	bemessen.

	 Die	Verankerung	des	Pollerstuhls	bzw.	der	
Pollerkonsole	bei	Kantenpollern	muss	die	Pol-
lerkräfte	sicher	aufnehmen	und	in	das	Bauwerk	
einleiten.	Sie	muss	Zugkräften	von	mindestens	
dem	1,5	fachen	des	Bemessungstrossenzuges	
standhalten.

	 Für	die	Ermittlung	der	Bemessungslasten	sind	
die	charakteristischen	Werte	der	Einwirkungen	

Lfd.	
Nr.

Befüllung	über Vorteile Kosten

1 Torschütze	mit	Füllsystem	in	der	Drem-
pelwand

ruhige	Füllung	an	der	Sohle,	leicht	strö-
mungserzeugend

niedrig

2 Torschütze	mit	Strahlleitblechen,	nur	
möglich	bei	gleich	hohen	Toren	an	OH	
und	UH	(Oberhauptdrempel	oberhalb	
des	Obertores)

relativ	ruhige	Füllung	bei	niedrigen	
Hubhöhen	bis	3	m,	über	3	m	Hub	nicht	zu	
empfehlen,	da	das	Schütz	nur	in	kleinen	
Schritten	gefahren	werden	kann

niedrig	bis	
mittel

3 Umläufe	im	Haupt	mit	Toskammer
unter	der	Torkammer

ruhige	Füllung	an	der	Sohle,	leicht	strö-
mungserzeugend

mittel

4 Umläufe	im	Haupt	mit	Auslauf	recht-
winklig	zur	Kammerachse

relativ	ruhige	Füllung,	im	vorderen	Be-
reich	leicht	turbulent,	leicht	strömungs-
erzeugend

mittel

Tab. 8-1: Möglichkeiten der Schleusenfüllung
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mit	dem	Teilsicherheitsbeiwert	γF	=	1,5	zu	mul-
tiplizieren.	Bei	der	Berechnung	der	Beanspruch-
barkeiten	gilt	γM	=	1,1.

	 Für	die	Befestigung	am	Massivbau	bietet	sich	das	
Dübeln	an,	so	dass	beim	Schalungsbau	nur	Ni-
schen	ohne	Anker	vorgesehen	werden	können.	

	 (siehe	Zeichnung	8-7,	Blatt	3)

Bei	niedrigen	Schleusenplattformen	(<	0,75	m	über	
HBWSP)	ist	als	zusätzliche	Halteeinrichtung	ein	¾	
Ringpoller	nach	Zeichnung	8-9	vorzusehen.	Dieser	
soll	in	der	Linie	der	Haltestangen	wie	ein	Kantenpol-
ler	angeordnet	werden.

Steigeleitern	sind	parallel	zur	Schleusenachse	in	
Nischen	anzuordnen	(vgl.	Zeichnung	8-10).	Minde-
stens	eine	Steigeleiter	ist	bis	zur	Schleusenkammer-	
sohle	herunterzuführen.	

Haltestangen	sind	nach	Zeichnung	8-11	auszubil-
den.

Bei	Massivschleusen	sind	die	oberen	waagerech-
ten	Kanten	der	Kammermauer	und	die	senkrech-
ten	Kanten	der	Tor-,	Leiter-,	Haltestangen-	und	
Schwimmpollernischen	sowie	die	Einfahrtsbereiche	
mit	einem	Stahlkantenschutz	zu	versehen.	Bei	
Spundwandschleusen	ist	für	die	entsprechenden	
Kanten	in	den	Häuptern	analog	zu	verfahren.

In	der	Regel	findet	in	der	Dunkelheit	kein	Sport-
bootverkehr	statt.	Eine	Beleuchtung	der	Boots-
schleusen	ist	daher	nicht	grundsätzlich	erforderlich.	
Die	Beleuchtung	ist	jedoch	auf	die	für	die	jeweilige	
Schleuse	festgelegten	Schleusenbetriebszeiten	aus-
zulegen.
Rettungsmittel	(Rettungsring	und	Rettungs-
stange)	sind	gemäß	Zeichnung	8-6	vorzuhalten.		

Für	die	Kennzeichnung bzw. farbliche Markie-
rung	ist	grundsätzlich	Verkehrsgelb	(RAL	1023)	zu	
verwenden.	Die	Nutzlängenmarkierung	ist	nach	
Zeichnung	8-4	auszuführen.	Die	Kennzeichnung	
der	Haltestangen,	Leitern	und	Poller	ist	nach	Zeich-
nung	8-12	zu	gestalten.

8.4 Vorhäfen

In	den	Vorhäfen	müssen	die	wartenden	Sportboote	
bei	allen	Betriebswasserständen	nach	Kapitel	5	si-
cher	liegen	und	festmachen	können.	

Die	Breite	des	Vorhafens	bV	setzt	sich	zusammen	
aus:
	 Fahrstreifenbreite	(wird	bestimmt	durch	das	Ru-

derboot):	bF=	7,0	m
	 Wartestellenbreite	=	Mindestschleusenbreite:	

bW	=	5,5	m	
	 Sicherheitsabstand	s	=	0,5	m	zu
	 	bV	=	bF	+	bW	+		2	s.

Daraus	ergibt	sich	eine	Mindestvorhafenbreite	bV	=	
13,5	m,	in	der	die	Mindestfahrwassertiefe	nach	Kapi-
tel	8.2.1	vorhanden	sein	muss.

8.4.1 Einfahrtbereich der Vorhäfen 

Definierte	Übergänge	vom	Vorhafen	zur	Schleusen-
kammer,	wie	sie	bei	den	Schiffsschleusen	gefordert	
werden,	sind	aufgrund	der	Abmessungen	der	Sport-
boote	nicht	erforderlich.	Die	Ausbildung	des	Ein-
fahrtbereichs	richtet	sich	daher	nach	hydraulischen	
und	konstruktiven	Erfordernissen.	
Die	Achse	des	Fahrstreifens	ist	nach	Möglichkeit	in	
gerader	Verlängerung	der	Kammerachse	anzuord-
nen	(siehe	Zeichnung	8-2).	Je	nach	örtlichen	Ver-
hältnissen	muss	der	Fahrstreifen,	wie	in	Zeichnung	
8-3	dargestellt,		verschwenkt	werden.

Für	das	Treideln	von	Ruderbooten	sollten	nach	
Möglichkeit	keine	Hindernisse	im	Einfahrtbereich	
der	Schleusen	vorhanden	sein.	Im	Einfahrtbereich	
sind	grundsätzlich	keine	Festhalteeinrichtungen	
vorzusehen.

8.4.2 Wartestellenbereich der Vorhäfen: 

Die	Anlegestellen	in	Vorhäfen	von	Bootsschleu-
sen	sind	in	der	Regel	Wartestellen,	an	denen	
dauerhaftes	Liegen	untersagt	ist.	Die	Länge der	
Wartestelle	muss	das	Hintereinanderliegen	der	
Boote	einer	Schleusenkammerbelegung	ermög-
lichen.	Die	Mindestlänge	der	Wartestelle	muss	
jedoch	mindestens	das	1	½	fache	der	nutzbaren	
Schleusenkammerlänge	betragen.	Bei	hohem	Ver-
kehrsaufkommen	und	größeren	Wartezeiten	ist	die	
Wartestelle	entsprechend	zu	verlängern.

Die	Wartestellen	sind	soweit	möglich	auf	der	ver-
kehrsgünstig	gelegenen	Seite	vorzusehen.	Ihre	Aus-
bildung	richtet	sich	nach	der	Art	der	Ufereinfassung	
sowie	den	Betriebswasserständen.	Konstruktive	
Hinweise	sind	in	Kapitel	10	zusammengestellt.
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	 Landzugänge	müssen	dort	eingerichtet	werden,	
wo	die	Selbstbedienung	der	Schleuse	von	der	
Schleusenplattform	aus	erfolgt.	Hier	sind	die	
Wartestellen	im		Bereich	der	Landzugänge	mit	
verschiedenen	Freibordhöhen	ab	0,1	m	auszu-
statten.	

	 Bei	jeder	Bootsschleusenanlage	ist	jedoch	
mindestens	ein	Landzugang	für	alle	Fahrzeug-
größen	im	Bereich	des	oberen	Vorhafens	vorzu-
sehen.

	 Für	muskelbetriebene	Sportboote	sollten	Land-
zugänge	an	den	Wartestellen	eingerichtet	
werden,	wenn	im	Vorhafen	kein	gesonderter	
Bereich	für	das	Aussetzen	von	Kanus	und	Ruder-
booten	vorgesehen	ist.	So	kann	z.B.	das	Umtra-
gen	von	Kanus	oder	Ruderbooten	nach	Kapitel	
6.2	bzw.	das	Treideln	der	Ruderboote	ermöglicht	
werden.	

	 Es	ist	zu	prüfen,	ob	die	geplanten	Landzugänge	
für	Rettungskräfte	ausreichen.

Erfolgt	die	Bedienung	der	Schleuse	vom	Boot	aus,	
sind	je	nach	Lage	der	Bedieneinheit,	nicht	zwingend	
Bootsstege	nach	Kapitel	10	erforderlich.	In	diesem	
Falle	sind		für	alle	Bootstypen	und	-größen	geeig-
nete	Festmachevorrichtungen	wie	folgt	vorzuse-
hen:	
a)	 Schrägufer:		Hier	eignen	sich	Pfahlreihen	(Regel-

abstand	5	m)	mit	Längsbindern	und	senkrechten	
Reibehölzern,	senkrechten	Haltestangen	und	
Kopfpollern		(Zeichnung	8-13).

b)	 Senkrechtufer:		Es	sind	ausreichend	hohe	
Reibehölzer	mit	Regelabstand	kleiner	4,0	m,	
senkrechte	versenkte	Haltestangen,	Plattform-,	
Nischen-	und	eventuell	Kopfpoller	nach	Zeich-
nung	8-14	vorzusehen.		

	 Bei	Senkrechtufern	ab	einer	Höhe	von	0,15	m	ist	
zu	prüfen,	ob	eine	Ausstiegshilfe	anzuordnen	
ist,	um	den	Ausstieg	für	Paddler	und	Ruderer	zu	
erleichtern	(vgl.	obige	Ausführungen	zu	Land-
zugängen	für	muskelbetriebene	Sportboote).	
Für	die	Ausstiegshilfe	genügt	L	=	7,0	m	und	B	=	
0,8	m.	Bei	großen	Wasserspiegelschwankungen	
muss	diese	Ausstiegshilfe	schwimmend	ausge-
bildet	werden.	Auf	Grund	der	schmalen	Bau-
weise	ist	eine	Pfahlführung	notwendig.	

Die	Anzahl	bzw.	die	Abstände	der	Festmachemög-
lichkeiten	bei	Wartestellen	orientiert	sich	an	der	
Ausrüstung	der	Schleusenkammer.	Die	Kennzeich-
nung	erfolgt	ebenfalls	analog.

Die	Kennzeichnung	von	frei	stehenden	Dalben	er-
folgt	nach	Tabelle	8-2:

Tab. 8-2: Kennzeichnung von frei stehenden Dalben

8.4.3 Uferausbildung der Vorhäfen

Geböschte	Ufer	sind	aufgrund	ihrer	wellenbre-
chenden	Wirkung	vorzuziehen.	Bei	lotrechter	
Einfassung	sind	die	Flächen	möglichst	eben	auszu-
führen,	Spundwandtäler	sind	mit	Leiteinrichtungen	
zu	versehen.	

8.5 Bedienung und Betrieb

Die	Bootsschleusen	sind	für	eine	Selbstbedienung	
einzurichten,	die	einfach,	sicher	und	leicht	ver-
ständlich	sein	muss.	Viele	bestehende	Anlagen	sind	
für	die	Bedienung	von	der	Schleusenplattform	aus	
konzipiert.	Bei	neuen	Anlagen	sowie	bei	Grundin-
standsetzungen	ist	anzustreben,	eine	Bedienung	
vom	Fahrzeug	aus	zu	ermöglichen.

Die	Bedienung	vom	Fahrzeug	aus	erfolgt	nach	
folgendem	Grundprinzip:	Im	vorderen	Bereich	
der	Wartestellen	wird	je	ein	Anmeldeschalter	
installiert,	mit	dem	der	vollautomatische	Schleu-
sungsvorgang	eingeleitet	wird.	Die	Rangfolge	der	
Schleusungen	ergibt	sich	aus	der	Reihenfolge,	in	
der	die	Anmeldeschalter	im	OW	oder	UW	betätigt	
und	damit	die	entsprechenden	Befehle	in	die	Steu-
erautomatik	eingespeichert	worden	sind.	Einfahrt	
und	Ausfahrt	werden	in	der	Regel	elektronisch	
überwacht	(z.B.	über	Lichtschranken,	Laserta-
ster	mit	Laufzeitkennung,	taktile	Schutzleisten,	
Laserscanner).	In	der	Kammer	werden	bei	einer	
Kammernutzlänge	von	20	m	je	Kammerseite	ein	
Weiterschleusungsschalter	angeordnet,	bei	dem	
ebenfalls	ein	Nothaltschalter	angeordnet	ist.	Die	
Schalter	müssen	bei	allen	Wasserständen	in	der	
Kammer	erreichbar	sein.	

Die	Weiterschleusungsschalter	werden	betätigt,	
wenn	alle	Fahrzeuge	in	der	Kammer	liegen	bzw.	
die	Kammer	gefüllt	ist.	Mit	diesem	Schalter	wird	

bei	Wasserspiegel-
schwankungen	bis	2	m 0,5	m	ab	OK	Dalbenkopf

über	2	m 1,0	m	ab	OK	Dalbenkopf

Kennzeichnung	von	
frei	stehenden	Dalben	
(Pfähle)

Dalbenkopf	verkehrsgelb	
(RAL	1023)	kennzeichnen	
in	einer	Länge	von	
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das	Schließen	der	Tore	und	somit	der	eigentliche	
Schleusungsvorgang	eingeleitet.	

Die	Bedieneinrichtungen	sind,	um	die	Sicherheit	
und	die	Bedienerfreundlichkeit	zu	erhöhen,	grund-
sätzlich	einheitlich	nach	Zeichnung	8-15	zu	gestal-
ten.

Die	Ein-	und	Ausfahrtssignale	sind	mit	der	Steue-
rung	gekoppelt.	Elektronische	Textanzeigen	(vgl.	
Anhang	4)	in	der	Kammer	und	in	Richtung	der	Vor-
häfen	informieren	über	den	Schleusungsablauf,	Stö-
rungen	und		Hilfsanweisungen.	Sie	sind	in	Deutsch	
und	Englisch	anzuzeigen	.	Ist	der	Abstand	zwischen	
Schleuse	und	Wartestelle	zu	groß,	so	sind	die	Info-
tafeln	auf	einer	Wartungsplattform	an	den	Warte-
stellen	anzuordnen,	in	deren	Bereich	dann	auch	der	
Anmeldeschalter,	und	die	Wechselsprechanlage	
angeordnet	werden	kann.

Bei	den	Wartestellen	und	im	Kammerbereich	auf	
beiden	Seiten	ist	je	eine	Wechselsprechanlage	anzu-
ordnen,	die	eine	Verbindung	z.B.	zu	einer	Leitzen-
trale	herstellen	kann.	

Im	Bereich	der	Anforderungsschalter	muss	eine	
Tafel	mit	einer	Bedienungsanleitung	(vgl.	An-
hang	3)	angebracht	sein,	Abweichungen	von	dieser	
Anleitung	sollten	möglichst	vermieden	werden,	um	
so	die	Sicherheit	zu	erhöhen.	

Bei	Schleusen	mit	einer	hohen	und	sehr	hohen	Nut-
zungsintensität	nach	Tabelle	2-1	ist	zu	prüfen,	ob	
in	der	Saison	Mai	bis	September	während	der	Stoß-
zeiten	ein	Schichtleiter	die	Bedienung	übernimmt	
(vgl.	Anhang	3).
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9	 Mitbenutzung	von	Schiffsschleusen

Die	Mitbenutzung	der	Schiffsschleusen	kommt	in	
erster	Linie	für	größere	Sportboote,	d.	h.	Motorboote	
und	Segeljachten	mit	größeren	Abmessungen	und	
größerem	Tiefgang,	in	Frage.	Sofern	es	aufgrund	
der	Anforderungen	der	Barrierefreiheit	keine	an-
dere	Möglichkeit	gibt	(vgl.	Kapitel	4),	ist	die	Mitbe-
nutzung	der	Schiffsschleuse	einzuplanen.	
Zu	unterscheiden	ist	zwischen	Mitschleusung	und	
Sonderschleusung.	In	Abhängigkeit	von	der	Ver-
kehrsdichte	der	gewerblichen	Schifffahrt	werden	
Sportboote	in	der	Regel	in	Gruppen		oder	zusam-
men	mit	der	gewerblichen	Schifffahrt	geschleust.	
Zudem	können	Sonderschleusungen	bei	hohem	
Sportbootverkehrsaufkommen	nach	Voranmel-
dung	durchgeführt	werden.		

Wenn	die	Schiffsschleusen	von	der	Sport-	und	
Freizeitschifffahrt	planmäßig	mitbenutzt	werden,	
müssen	die	Schleusenanlagen	einigen	zusätzlichen	
Anforderungen	genügen.	Ist	neben	der	Schiffs-
schleuse	eine	Bootsschleuse	angeordnet,	so	muss	
bei	deren	Ausfall	die	außerplanmäßige	Mitbenut-
zung	der	Schiffsschleuse	möglich	sein.	Dafür	ist	zu	
prüfen,	in	welchem	Umfang	die	im	Folgenden	dar-
gestellten	Anforderungen	der	Schiffsschleuse	für	
die	Sport-	und	Freizeitschifffahrt	erforderlich	sind.	
Diese	Regelung	gilt	sowohl	für	vor	Ort	bediente	
Schleusen	als	auch	für	fernbediente	Schleusen,	bei	
denen	jedoch	eventuell	zusätzliche	Sicherheitsein-
richtungen	notwendig	sein	könnten	(z.B.	zusätz-
liche	Kameras	oder	zusätzliche	Halteeinrichtungen	
für	die	Sport-	und	Freizeitschifffahrt).

Anforderungen	bei	planmäßiger	Mitbenutzung	von	
Schiffsschleusen:

9.1 Schiffschleusenkammer

Es	sind	zusätzliche	Festmachevorrichtungen	in	
Form	von	Haltestangen	und	Pollerreihen	mit	klei-
neren	Pollerabständen	im	20-m-Bereich	jeweils	vor	
den	Schleusenhäuptern	anzuordnen.	Die	Ausrü-
stungsmaße	ergeben	sich	aus	Zeichnung	8-6	für	die	
Ausrüstung	der	Bootsschleusen.		Anstelle	der	für	die	
Bootsschleusen	vorgesehenen	Nischenpoller	sind	
Ringpoller	nach	Zeichnung	8-9		zu	verwenden.	In	
der	Linie	der	Haltestangen	bzw.	Ringpoller	sind	auf	
der	Schleusenplattform	¾	Ringpoller	nach	Zeich-
nung	8-9	vorzusehen.	

Wenn	die	Schiffsschleuse	mit	Schwimmpollern	aus-
gerüstet	wird,	ist	zu	prüfen,	ob	die	an	den	Enden	der	

Nutzlänge	der	Kammer	gelegenen	Schwimmpoller	
auch	für	die	Mitbenutzung	durch	Sportboote	ge-
eignet	sein	können.	Hier	kann	z.B.	eine	zusätzliche	
Haltestange	zum	Festmachen	für	Sportboote	nach	
Zeichnung	8-11	angebracht	werden.

Je	nach	Art	des	Füll-	und	Entleerungssystems	ist	zu	
untersuchen,	ob	für	die	Mit-	oder	Sonderschleu-
sungen	ein	zusätzliches	und	besonderes	(lang-
sameres)	Schleusungsprogramm	notwendig	ist.	

9.2 Vorhäfen

Hier	sind	eigene	Warteplätze	nach	Kapitel	8.3	für	
die	Sport-	und	Freizeitschifffahrt	zu	schaffen.	Bei	
den	Warteplätzen	ist	eine	ausreichende	Erreichbar-
keit	mittels	Gegensprecheinrichtung	und	Einsicht	
ggf.	durch	Anordnung	von	Kameras	zu	gewährlei-
sten.	

Je	Vorhafen	ist	ein	Warteplatz	von	mindestens	
6,0	m	Liegebreite	(inkl.	Sicherheitsabstand	von	
0,5	m)	und	mindestens	30,0	m	Länge	vorzuhalten.	
Bei	hohem	Verkehrsaufkommen	an	Sportbooten	ist	
der	Warteplatz	entsprechend	länger	zu	bemessen.	

Der	Warteplatz	soll	möglichst	nahe	an	der	
Schleusenkammer	jedoch	außerhalb	des	Ge-
fahrenbereiches	des	ein-	bzw.	ausströmenden	
Schleusungswassers	liegen.	In	diesem	Zusam-
menhang	ist	zu	prüfen,	ob	eine	organisatorische	
Entflechtung	der	Verkehre	unter	Beachtung	der	
Sicherheit	und	Leichtigkeit	des	Schiffsverkehrs	
erforderlich	ist.	Eine	Abschirmung	gegen	die	Groß-
schifffahrt	z.	B.	durch	Dalben	oder	Pfähle	ist	anzu-
streben.	

Für	die	Einfahrt	der	Sportbootschifffahrt	kann	nach	
BinSchStrO	[10]	eine	gesonderte	Lichtsignalanlage	
(rot	-	grün)	errichtet	werden.	Für	Anlagen	mit	einer	
hohen	bis	sehr	hohen	Nutzungsintensität	nach	Ta-
belle	2-1	sind	diese	Anlagen	erforderlich.

9.3 Betriebsbereitschaft der Schiffs-
schleuse

Ist	die	Sport-	und	Freizeitschifffahrt	auf	die	Mit-
benutzung	der	Schiffsschleusen	angewiesen,	so	
soll	-	zumindest	bei	entsprechendem	Verkehrsauf-
kommen	oder	bei	Überlastung	der	vorhandenen	
Anlagen	der	Sport-	und	Freizeitschifffahrt	-	die	Be-
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triebsbereitschaft	auch	in	den	Hauptverkehrszeiten	
der	Sportschifffahrt	(z.	B.	Sommer,	Wochenenden,	
Feiertage,	Abende)	gewährleistet	sein.
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10.1 Allgemeine Hinweise	

Anlegestellen	dienen	dem	Anlegen	mit	Sportboo-
ten.	Je	nach	Zweck	werden	sie		als	Wartestelle	oder	
Liegestelle	ausgebildet	(vgl.	Kapitel	10.1.2).

Einsetzstellen	dienen	dem	Einsetzen	und	Heraus-
nehmen	von	Sportbooten	aus	dem	Gewässer.	

Anlegestellen	sollten,	Einsetzstellen	müssen	an	das	
örtliche	Straßennetz	angebunden	werden.	Ausrei-
chende	Parkplätze	für	PKW,	Kleintransporter	und	
Anhänger	sind	vorzusehen.

Anlege-	und	Einsetzstellen	sind	soweit	möglich	in	
Bereichen	mit	geringen	Wasserspiegelschwan-
kungen	anzuordnen,	z.B.	im	Oberwasser	von	Stau-
stufen.	Damit	wird	der	Aufwand	für	die	bauliche	
Herstellung	und	die	Unterhaltung	dieser	Anlagen	
reduziert.	Die	Nutzung	der	Anlage	ist	sicherer	und	
einfacher	barrierefrei	zu	gestalten.

Um	die	fahrende	und	ruhende	Schifffahrt	nicht	
zu	beeinträchtigen,	sind	die	Anlagen	in	ausrei-
chendem	Abstand	vom	Fahrrinnenrand	anzulegen.	

Zu	anderen	Anlagen	insbesondere	zu	Wehren	ist	
ein	ausreichender	Sicherheitsabstand	einzuhalten.	
Die	Größe	des	Sicherheitsabstandes	richtet	sich	
nach	den	örtlichen	Gegebenheiten.

Wenige	gemeinschaftlich	genutzte	Anlagen	für	
verschiedene	Bootstypen	sind	zahlreichen	Einzel-
anlagen	vorzuziehen.	Anlegestellen	innerhalb	von	
Ortschaften	sind	besonders	attraktiv.	Die	Nähe	zu	
öffentlichen	Straßen,	Campingplätzen	und	Naher-
holungszentren	ist	vorteilhaft.

10.1.1 Einsetzstellen	

Je	nach	Art	des	Einsetzens	und	der	Örtlichkeit	kom-
men	Rampen,	feste	Bootsstege,	Schwimmstege	oder	
ggf.	Treppen	–	auch	in	Kombination	–	als	mögliche	
Bauformen	in	Betracht.	Konstruktive	Hinweise	sind	
in	Kapitel	10.2	enthalten.	

Bei	der	Planung	ist	das	leichte	und	sichere	Ein-	und	
Aussteigen	sowie	das	Be-	und	Entladen	zu	berück-
sichtigen.

Einsetzstellen	für	das	Einsetzen	von	Hand	dienen	
dazu,	Kanus,	Ruderboote	sowie	kleine	Segel-	und	

Motorboote	möglichst	leicht	und	sicher	in	das	Ge-
wässer	einzusetzen	bzw.	herauszunehmen.

Bei	Bootsstegen	können	Gleitleisten	zum	Heraus-
führen	des	Bootes	aus	dem	Wasser	zweckmäßig	sein	
(Zeichnung	10-3).	

Einsetzstellen	für	das	Einsetzen	mit	Trailer	ermögli-
chen	das	Einsetzen	und	Herausnehmen	von	Barken,	
Motor-	und	Segelbooten	mit	Hilfe	von	Bootsanhän-
gern	(Trailern).	Sie	werden	in	der	Regel	als	Rampen	
mit	Ein-	und	Ausstiegsstellen,	längs	oder	quer	zur	
Gewässerachse	angeordnet	(vgl.	Zeichnungen	10-1	
und	10-2).	Meist	können	sie	auch	für	das	Einsetzen	
kleinerer	Sportboote	von	Hand	genutzt	werden.	

10.1.2 Anlegestellen

Für	Anlegestellen	sind	Bootsstege,	Uferwände	oder	
Treppen	übliche	Bauformen.	Uferwände	eignen	
sich	ebenfalls	als	Anlegestellen.	Sie	gelten	daher	
auch	als	feste	Bootsstege	im	Sinne	dieser	Richtlinie.
Anlegestellen	als	Wartestelle	ermöglichen	das	si-
chere	Festmachen	und	Festhalten	eines	Sportbootes	
in	einer	vorgegebenen	Warteposition,	z.	B.	beim	
Warten	vor	einer	Schleuse.	Eine	Zugangsmöglich-
keit	ist	vorteilhaft,	jedoch	nicht	in	jedem	Falle	erfor-
derlich.

Anlegestellen	als	Liegestelle	verfügen	über	ge-
eignete	Festmacheinrichtungen.	Darüber	hinaus	
ermöglichen	sie	das	leichte	und	sichere	Ein-	und	
Aussteigen	sowie	das	Be-	und	Entladen.	Hierfür	sind	
geeignete	Landzugänge	vorzusehen.

10.2  Bauliche Ausbildung Rampen

Rampen	sind	sowohl	an	Gewässern	mit	konstantem	
als	auch	veränderlichem	Wasserspiegel	geeignet.

Konstruktive	Hinweise:
	 Für	die	Befestigung	der	Rampe	kommen	Beton,	

Betonverbundsteine,	Asphalt	und	Natursteine	in	
Frage.	Die	Oberfläche	ist	trittsicher	und	rutsch-
fest	auszubilden.	Die	Stärke	der	Befestigung	
richtet	sind	nach	den	Erfordernissen	der	Ufersi-
cherung.

	 Der	Rampenfußpunkt	ist	in	der	Regel	bis	1,5m	
unter	NNW	bzw.	auf	die	Gewässersohle	zu	füh-
ren.	Damit	wird	erreicht,	dass	es	stets	möglich	

10	 Anlege-	und	Einsetzstellen
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ist	einen	Trailer	oder	Bootswagen	unter	ein	
schwimmendes	Boot	zu	fahren.

	 Um	ein	Abgleiten	des	Zugfahrzeugs	oder	Trai-
lers	zu	verhindern	sind	Rampen	mit	Fuß-	und	
Seitenschwellen	auszustatten.

	 Neigungsübergänge	sind	nach	Zeichnung	10-1	
auszubilden.

	 Das	Rampengefälle	richtet	sich	nach	der	Nut-
zung	der	Anlage	und	den	örtlichen	Gegeben-
heiten,	es	liegt	zwischen	1:5	und	1:17.(vgl.	Kap.	4	
ff.)	

	 Bei	Rampen	die	zum	Befahren	mit	Trailer	und	
Zugfahrzeug	vorgesehen	sind,	sollte	im	Bereich	
der	Uferböschung	das	Gefälle	zwischen	1:5	und	
1:8	betragen,	damit	das	Zugfahrzeug	nicht	zu	
weit	in	das	Gewässer	einfahren	muss.

	 Um	die	Zufahrt	mit	Trailer	und	Zugfahrzeug	zu	
ermöglichen,	sollte	der	Zufahrtsweg	eine	min-
destbreite	von	3,5m	haben.	Eine	Wendestelle	in	
Rampennähe	ist	vorzusehen.

	 Längsrampen	sollten	mit	ihrem	Gefälle	in	Strö-
mungsrichtung	angelegt	werden.

	 Neben	der	Rampe	ist	eine	Ein-	und	Ausstiegs-
stelle	mit	Landzugang	anzuordnen	(vgl.	Zeich-
nungen	10-1	und	10-2).

	 Rampen	sind	in	der	Regel	mit	Festmachemög-
lichkeit	zu	versehen.

	 Ist	mit	Verschlickung	der	Rampe	zu	rechnen,	so	
kann	der	Einbau	von	trittsicheren	und	rutsch-
festen	Gitterrosten	mit	ca.	20	cm	Abstand	zum	
befestigten	Untergrund	Abhilfe	schaffen.

	 Die	Beschilderung	der	Rampe	ist	in	Kapitel	11	
dargestellt.

	 Eine	Beleuchtung	der	Rampe	ist	in	der	Regel	
nicht	erforderlich.

10.3  Bauliche Ausbildung von Bootsstegen	

Die	Abmessungen	der	Bootsstege	richten	sich	nach	
ihrer	Funktion	bzw.	nach	dem	Verkehrsaufkom-
men.	Folgende	Werte	für	Breite	und	Höhe	sind	für	
die	verschiedenen	Bootstypen	einzuhalten:

Tab. 10-1: Abmessungen für Bootsstege

Bootsstege	können	als	feste	Bootsstege	oder	
Schwimmstege	ausgebildet	werden.

10.3.1 Feste Bootsstege	

Feste	Bootsstege	sind	zweckmäßig	bei	Wasser-
standsschwankungen	von	weniger	als	0,15	m.	Für	
die	Konstruktion	sind	insbesondere	Wassertiefe,	
Uferverlauf	und	Bootsgrößen	maßgebend.	
Konstruktive	Hinweise:
	 Feste	Bootsstege	sind	für	eine	lotrechte	Ver-

kehrslast	von	2,5	kN/m²	zu	bemessen.
	 Feste	Bootsstege	sind	so	auszubilden,	dass	sie	

auch	dem	Strömungsdruck	im	Hochwasserfall	
-	soweit	erforderlich,	mit	festgemachtem	Boot	-	
und	dem	Eisdruck	nach	Anhang	2	standhalten.	

	 Des	Weiteren	sind	sie	für	einen	Schiffsstoß	von	
einem	Zehntel	der	Gesamtgewichtskraft	des	
schwersten	Bootes	nach	Anhang	2	als	waage-
rechte	Einzellast	an	ungünstigster	Stelle	zu	be-
messen,	mindestens	aber	für	1,0	kN.	

	 Bootsstege	mit	geschlossener	Oberfläche	sind	
mit	einem	wasserseitigen	Quergefälle	von	min-
destens	2	bis	3	%	zu	versehen.	

	 Die	Laufflächen	sind	trittsicher	und	rutschfest	
auszubilden.	

	 Die	wasserseitige	Kante	ist	zu	runden	und	in	
weichem,	dauerhaftem	Material	(z.	B.	Gummi,	
Kunststoff,	Holz)	auszubilden.	

	 Geeignete	Festmachevorrichtungen	sind	in	Ab-
ständen	von	5	m	vorzusehen.	Hierfür	kommen	
Kantenpoller	oder	¾	Ringpoller	nach	Zeichnung	
8-7	und	8-9	in	Frage.	Sie	müssen	mit	der	Trag-
konstruktion	kraftschlüssig	verbunden	sein.	

	 Vorspringende	Kanten	und	Ecken	sind	zu	ver-
meiden.	

	 Um	ein	Unterhaken	von	Kanus	oder	Ruderboo-
ten	zu	verhindern,	ist	an	der	Anlegeseite	ein	
Fenderbrett	mit	ca.	5cm	Abstand	zur	Stegkon-
struktion,	bündig	mit	der	Stegoberkante	anzu-
bringen	(vgl.	Anhang	4).	Es	dient	gleichzeitig	als	
Griffleiste	zum	Festhalten.	Wird	ein	Fenderbrett	
aus	Kunststoff	verwendet,	so	darf	dieser	keine	
Glasfasern	enthalten.

	 Benötigt	der	Bootssteg	einen	Landzugang,	so	ist		
dieser	in	einer	Breite	von	mindestens	1,5	m	aus-
zuführen.	Hier	ist	in	der	Regel	mindestens	ein-
seitig	ein	Geländer	über	der	Wasserwechselzone	
und	der	landseitigen	Böschung	nach	Zeichnung	
10-4	vorzusehen.	Die	Geländer	sind	für	eine	waa-
gerechte	Verkehrslast	von	0,5	kN/m	in	1m	Holm-
höhe	zu	bemessen.

Kanus	und
Ruderboote

Kleiner	e
Motor-	und	
Segelboote

Große	
Motor-	und	
Segelboote

Mindestbreite 1,5	m 1,5	m 1,5	m

Höhe	über	
dem	Wasser-
spiegel

0,1	m 0,5	m 0,8	m
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Zusätzliche Hinweise zu festen Bootsstegen die 
zum Einsetzen und Herausnehmen von Kanus 
und Ruderbooten genutzt werden:
	 Für	diese	Bootsstege	sind	wegen	der	Stolperge-

fahr	nur	Festmachevorrichtungen	in	Form	von	
versenkten	Halteringen	vorzusehen,	es	dürfen	
keine	Poller	vorhanden	sein.

	 Steht	nur	ein	Landzugang	zur	Verfügung,	so	be-
trägt	die	erforderliche	Mindestbreite	2,1	m.

	 Verfügt	der	Bootssteg	über	zwei	Landzugänge,	
so	beträgt	die	Mindestbreite	1,5	m.	Der	lichte	Ab-
stand	der	Landzugänge	sollte	in	der	Regel	ca.	2,5	
m	betragen,	so	dass	ein	bequemes	Tragen	von	
Booten	möglich	ist..

	 Die	Landzugänge	sollten	im	oberstromigen	Teil	
des	Steges	liegen.	

	 Bei	den	Landzugängen	dieser	Bootsstege	kann	
in	der	Regel	auf	ein	Geländer	verzichtet	werden,	
da	sonst	die	zweckbestimmte	Nutzung	nicht	
möglich	ist.	Der	Landzugang	ist	entsprechend	zu	
kennzeichnen.

10.3.2 Schwimmstege

Schwimmstege	nach	Zeichnung	10-4	kommen	bei	
größeren	Wasserspiegelschwankungen	in	Betracht.	

Die	Schwimmkörper	der	Schwimmstege	sind	form-
stabil	aus	Metall,	Beton	oder	Kunststoffen	(in	der	
Regel	glasfaserverstärkt),	säure-	und	ölfest	sowie	
unsinkbar	auszubilden.	

Neue	Anlagen	sollten,	soweit	es	wirtschaftlich	ver-
tretbar	ist,	für	den	ganzjährigen	Betrieb	bemessen	
werden,	um	zu	vermeiden,	dass	sie	bei	drohendem	
Hochwasser	oder	Eisgang	entfernt	werden	müssen.	

Konstruktive Hinweise:
	 Aus	Stabilitätsgründen	sollten	die	Schwimm-

stege	mindestens	2,5	m	breit	sein.
	 Benötigt	der	Schwimmsteg	einen	Landzugang,	

so	ist		dieser	in	einer	Breite	von	mindestens	1,5	
m	auszuführen.	Hier	ist	in	der	Regel	mindestens	
einseitig	ein	Geländer	über	der	Wasserwech-
selzone	und	der	landseitigen	Böschung	nach	
Zeichnung	10-4	vorzusehen.	Die	Geländer	sind	
für	eine	waagerechte	Verkehrslast	von	0,5	kN/m	
in	1,0	m	Holmhöhe	zu	bemessen.

	 Verkehrslasten	für	Schwimmstege	sind	nach	
dem	Merkblatt	Schwimmende	Anlegestellen	[11]	
Absatz	(26)	a)	anzusetzen	(vgl.	auch	Anhang	2).	
Für	den	Nachweis	der	Schwimmstabilität	ist	die	

Entfernung	des	Lastangriffs	vom	äußersten	Steg-
rand	mit	0,2	m	anzusetzen.

	 Der	sich	ergebende	Krängungswinkel	darf	12°	
nicht	überschreiten.	Ggf.	ist	die	Grundfläche	des	
Steges	zu	vergrößern.		

	 Für	Schwimmstege	mit	einem	Freibord	von	10	
cm	sind	Verkehrslasten	nach	dem	Merkblatt	
Schwimmende	Anlegestellen	[11]	Absatz	(26)	c)	
anzusetzen	(vgl.	auch	Anhang	2).	Dabei	ist	ein	
Freibord	von	5	cm	nachzuweisen.	Dieses	erfor-
dert	in	unbelastetem	Zustand	ein	Freibord	von	
15	cm,	so	dass	im	Mittel	ein	Freibord	von	10	cm	
erreicht	wird.	Die	sich	daraus	ergebende	maß-
gebliche	Personenzahl	ist	am	Landzugang	mit	
einem	vom	Wasser	und	vom	Land	aus	gut	les-
barem	Schild	anzuzeigen.

	 Das	Gewicht	des	Landestegs	ist	bei	der	Bemes-
sung	der	Auftriebskörper	zu	berücksichtigen,	
gegebenenfalls	sind	Auftriebskörper	am	Lande-
steg	anzubringen	(vgl.	Zeichnung	10-4).

	 Der	Landzugang	ist	land-	und	wasserseitig	ge-
lenkig	zu	lagern.

	 Schwimmstege	sind	für	einen	Schiffsstoß	nach	
dem	Merkblatt	Schwimmende	Anlegestellen	[11]	
Absatz	(27)	auszulegen.	

	 Die	Verankerung	der	Schwimmstege	ist	nach	
DIN	14504	[12]	auszubilden.	

	 Werden	zur	Befestigung	Stahlseile	oder	Ketten	
verwendet,	so	sind	sie	seitlich	nach	ober-	und	
unterstrom	unter	ca.	45°	zum	Ufer	zu	befesti-
gen.	Die	Seildicke	ergibt	sich	aus	der	statischen	
Berechnung,	Mindestseildicke	10	mm.	Alle	land-
seitigen	Verankerungen	müssen	flucht-	und	
höhengleich	angebracht	werden.	Damit	wird	
die	gleichmäßige	Spannung	in	der	Kette	oder	in	
dem	Seil	bei	Auf-	und	Abschwimmen	des	Steges	
erreicht.

Zusätzliche Hinweise für Schwimmstege die zum 
Einsetzen oder Herausnehmen von Kanus oder 
Ruderbooten genutzt werden:
	 Für	diese	Bootsstege	sind	wegen	der	Stolperge-

fahr	nur	Festmachevorrichtungen	in	Form	von	
versenkten	Halteringen	vorzusehen,	es	dürfen	
keine	Poller	vorhanden	sein.

	 Steht	nur	ein	Landzugang	zur	Verfügung,	so	be-
trägt	die	erforderliche	Mindestbreite	2,1m.

	 Verfügt	der	Bootssteg	über	zwei	Landzugänge,	
so	beträgt	die	Mindestbreite	1,5	m.	Der	lichte	
Abstand	der	Landzugänge	sollte	in	der	Regel	ca.	
2,5	m	betragen,	so	dass	ein	bequemes	Tragen	
von	Booten	möglich	ist.
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	 Die	Landzugänge	sollten	im	oberstromigen	Teil	
des	Steges	liegen.	

	 Bei	den	Landzugängen	dieser	Bootsstege	kann	
in	der	Regel	auf	ein	Geländer	verzichtet	werden,	
da	sonst	die	zweckbestimmte	Nutzung	nicht	
möglich	ist.	Der	Landzugang	ist	entsprechend	zu	
kennzeichnen.

10.4 Bauliche Ausbildung von Treppen	

Treppen	bzw.	Treppenanlagen	ermöglichen	eben-
falls	das	Anlegen	von	Sportbooten.	Sie	sind	an	Stel-
len	mit	veränderlichem	Wasserspiegel	geeignet.	
Eine	geeignete	Konstruktionsform	hierfür		ist	in	
Zeichnung	10-5	dargestellt.
Treppen	sind	als	Einsetzstelle	für	Ruderboote	nur	
bedingt	geeignet.

Konstruktive Hinweise:
	 Die	Neigung	der	Treppe	sollte	der	Böschungs-

neigung	angepasst	werden,	jedoch	nicht	steiler	
als	1:1,5	sein.	

	 Die	Stufen	sind	durch	Wangen	seitlich	so	einzu-
fassen,	dass	sie		mit	der	angrenzenden	Böschung	
bündig	abschließen.	

	 Die	Treppenbreite	ist	in	der	Regel	auf	1,5	m	aus-
zulegen.	Sollte	die	Treppenanlage	als	Einsetz-
stelle	genutzt	werden,	beträgt	die	Treppenbreite	
mindestens	2,5	m	gemäß	Zeichnung	10-5.

	 Die	Stufen	sind	mindestens	25	cm	tief	auszubil-
den.

	 Die	Auftrittsfläche	der	Stufen	ist	mit	einem	Ge-
fälle	von	2	%	zur	Wasserseite	hin	zu	versehen.	Sie	
ist	rutschfest	und	trittsicher	auszubilden.

	 Geländer	sind	nur	im	Ausnahmefall	anzuord-
nen.	Insbesondere	sind	dort	keine	Geländer	
vorzusehen,	wo	Boote	getragen	werden	oder	mit	
einer	Überströmung	bei	Hochwasser	zu	rechnen	
ist.

10.5 Sonderformen

Stufenanleger	nach	Zeichnung	10-6	stellen	auf-
grund	ihres	geringen	Unterhaltungsaufwandes	
eine	sinnvolle	Sonderform	dar.
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11	 Anforderungen	an	Wasserstraßeninfrastruk-
turplanungen	im	Interesse	der	Sport-	und	Frei-
zeitschifffahrt

Eine	frühzeitige	Einbindung	der	betroffenen	Was-
sersportverbände	kann	wertvolle	Hinweise	für	die	
Planung	ergeben.	Insbesondere	die	ortsansässigen	
Untergliederungen	der	Verbände	kennen	ihr	Revier	
und	ggf.	Bereiche,	die	besonders	berücksichtigt	
werden	müssen.	Eine	frühzeitige	Beteiligung	ver-
meidet	ggf.	aufwändige	Umplanungen	im	Verfah-
ren.
So	können	z.B.	die	folgenden	–	im	Rahmen	der	„Un-
tersuchung	der	organisatorischen,	personellen	und	
finanziellen	Voraussetzungen	zur	Verbesserung	der	
wassertouristischen	Infrastruktur“[1]		identifizierten	
Problemfelder	in	Zukunft	vermieden	werden:

	 Schleusen	(Schleusengröße	nicht	ausreichend,	
unzureichende	Wartemöglichkeiten,	lange	
Wartezeiten,	unzureichende	Kommunikations-	
bzw.	Informationsmöglichkeiten	über	den	ei-
gentlichen	Schleusungsvorgang)

	 Überwindungsmöglichkeiten	an	Querbauwer-
ken,	z.	B.	Bootsschleppen	(zu	wenig,	nicht	nutz-
bar,	ungeeignete	Einstiegs-	und	Ausstiegsstellen	
und	ungeeignete	Umgehungs-	bzw.	Umfah-
rungsmöglichkeiten)

	 Anlegestellen,	Warteplätze,	Möglichkeiten	für	
Ein-	und	Ausstiege	(zu	wenig,	nicht	optimal	aus-
gestattet	oder	schwer	zugänglich	–	z.B.	zu	hoch).

Für	den	Geschäftsbereich	der	Wasser-	und	Schiff-
fahrtsverwaltung	ist	die	Beteiligung	der	Was-
sersportverbände	in	der	Verwaltungsvorschrift	
VV-WSV	1401	„Recht	der	Bundeswasserstraßen“	[13]	
festgelegt.

Darüber	hinaus	haben	sich	regelmäßige	Abstim-
mungstermine	zwischen	den	ortsansässigen	Ver-
bänden	und	der	WSV	bewährt,	um	in	Rahmen	der	
Unterhaltung	erforderliche	Maßnahmen	abzuspre-
chen.
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12	 Sicherheitsaspekte

Bei	der	Planung	von	Anlagen	für	die	Sport-	und	Frei-
zeitschifffahrt	sind	die	Belange	des	Sicherheits-	und	
Gesundheitsschutzes	zu	berücksichtigen.	

Zum	einen	sind	die	Nutzer	dieser	Anlagen	und	zum	
anderen	die	Personen,	die	für	die	Unterhaltung	
und	den	Bau	der	Anlage	verantwortlich	sind,	vor	
möglichen	Gefahren	zu	schützen	bzw.	darauf	hin-
zuweisen.	Hieraus	ergeben	sich	unterschiedliche	
rechtliche	Grundlagen.	Es	sind	Regelungen	bzgl.	
Verkehrssicherungspflicht,	der	Maschinensicher-
heit		[14]	und	der	Arbeitssicherheit	(Betriebssicher-
heitsverordnung	[15])	zu	beachten.

Durch	die	Nutzung	der	Anlage	durch	Dritte	sind	die	
allgemeinen	Regelungen	zur	Verkehrssicherung	zu	
beachten,	vor	allem	der	Erlass	EW25/52.03.08-01/20	
WSD-M	05	vom	9.01.2006	(vgl.	VV-WSV	1301	[16]),	
der	die	Einzäunung	von	Anlagen	regelt.	Hervorzu-
heben	ist	in	diesem	Zusammenhang,	dass	nicht	
alle	fern-	oder	selbstbedienten	Schleusenanlagen	
einzuzäunen	sind.	Der	Erlass	gibt	hierzu	Hinweise	
in	Form	von	Fragen,	um	eine	erforderliche	Einzäu-
nung	zu	prüfen.	In	einigen	Fällen,	z.B.	aufgrund	der	
örtlichen	Lage,	kann	das	Aufstellen	von	Verbots-	
und	Hinweisschildern	als	ausreichend	betrachtet	
werden.	Laut	Erlass	kann	in	der	breiten	Öffentlich-
keit	das	Bewusstsein	vorausgesetzt	werden,	dass	
Schleusenanlagen	genau	wie	Gleisanlagen	oder	
Brücken	ein	erhebliches	Gefährdungspotential	
besitzen.	Dieses	Gefährdungsbewusstsein	kann	
insbesondere	beim	Wassersportler	vorausgesetzt	
werden.	Ob	und	welche	Einzäunung	der	Anlagen	
erforderlich	ist,	sollte	daher	umfassend	geprüft	und	
abgewogen	werden.	Ferner	werden	Aussagen	zu	
Art	und	Höhe	der	Umzäunung	gemacht.

Neben	der	Einzäunung	ist	das	Anbringen	von	
Absturzsicherungen	bzw.	Geländern	zu	prüfen.	
Hierbei	gilt	die	DIN	19703	„Schleusen	der	Binnen-
schifffahrtsstraßen	–	Grundsätze	für	Abmessungen	
und	Ausrüstungen“	[17].	Diese	besagt	unter	Punkt	
Absturzsicherung,	bezogen	auf	die	Anlagen	des	
Wassersports,	dass	ab	einem	Höheunterschied	
zwischen	Plattformoberkante	und	NBWSP	von	10,0	
m	Absturzsicherungen	vorzusehen	sind.	Weitere	
Einzelheiten	sind	der	DIN	19703	zu	entnehmen.	Hier	
sind	auch	Hinweise	für	Sicherheits-	und	Rettungs-
mittel	sowie	für	Inspektions-	und	Reparaturmaß-
nahmen	aufgeführt.

Sofern	Maschinen	Bestandteile	einer	Anlage	sind,	
sind	bei	der	Planung	die	Vorgaben	des	„Leitfadens	
Maschinensicherheit“	[14]	einzuhalten.	Für	die	
Wassersportanlagen	dieser	Richtlinie	betrifft	dies	
die	Anlagen	Bootsschleuse	und	geschlossene	Gasse.	
Für	den	Geschäftsbereich	der	WSV	ist	bei	Entwür-
fen	nach	VV-WSV	2107	„Entwurfsaufstellung“	[18]	
eine	Risikobeurteilung	nach	Maschinenrichtlinie	
zu	erstellen.	Hier	sind	die	Gefahren	zu	erfassen,	
die	von	der	Maschine	ausgehen	können.	Je	nach	
Gefährdungspotential	sind	technische	oder	organi-
satorische	Vorkehrungen	(z.B.	Hinweisschilder)	zu	
treffen.		

Zukünftig	ist	vorgesehen,	Risikobeurteilungen	
nach	Maschinenrichtlinie	für	die	WSV	zentral	aus-
zuschreiben,	um	eine	einheitliche	Bewertung	zu	
erhalten.

Für	die	betrachteten	Anlagen	sind	Ausstiegshilfen	
in	einem	Abstand	von	50,0	m	und	Rettungsmittel	in	
einem	Abstand	von	100,0	m	vorzusehen.

In	der	Broschüre	„Sicherheit	auf	dem	Wasser“	[4]	
sind	Tipps	und	Regeln	für	Wassersportler	zu	finden.	
Neben	Verkehrsregeln	auf	dem	Wasser	sind	auch	
Hinweise	für	eine	sinnvolle	Sicherheitsausrüstung	
der	Sportboote	aufgeführt.
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13.	Kennzeichnung	und	Beschilderung

Zur	Erhöhung	der	Sicherheit	auf	der	Wasserstraße	
und	zur	besseren	Auffindbarkeit	der	Anlagen	ist	
eine	einheitliche	Kennzeichnung	und	Beschil-
derung	erforderlich.	Daher	sind	die	Anlagen	der	
Sport	–	und	Freizeitschifffahrt		nach	der	Binnen-
schifffahrtsstraßen-Ordnung	[10],	kurz	BinSchstrO,	
zu	beschildern.	Die	Schilder	und	Piktogramme	der	
BinSchStrO	werden	für	die	WSV	durch	die	Fachstelle	
für	Verkehrstechniken	der	WSV2	gepflegt	und	kön-
nen	dort	angefordert	werden.	

Um	die	Orientierung	und	Wiedererkennbarkeit	
auch	für	ausländische	Gäste	zu	gewährleisten,	sind	
darüber	hinaus		die	von	PIANC	in	der	Veröffentli-
chung	„Pictograms	for	Pleasure	Navigation“	[19]		
zusammengeführten	Piktogramme	zu	verwenden,	
da	sie	in	Europa	den	größten	Bekanntheits-	und	Ver-
breitungsgrad	aufweisen.	
Die	folgenden,	in	Zeichnung	13-1	dargestellten	Pik-
togramme	sind	für	Anlagen	wie	z.B.	Bootsrampen	
zu	verwenden,	für	die	keine	Kennzeichnung	nach	
BiSchStrO	vorgesehen	ist:
	 A.14:	Bootsrampe	(anzuwenden	für	Anlagen	

nach	Kap.	10)
Zusätzlich:
	 Bootsschleppe	(anzuwenden	für	Anlagen	nach	
Kap.	6.1)
	 Umtragemöglichkeit	(anzuwenden	für	Anlagen	
nach	Kap.	6.2)
	 Bootsgasse	(anzuwenden	für	Anlagen	nach	
Kap.	7)

Des	weiteren	ist	hinzuweisen	auf:
	 B	9:	Rettungsmittel
	 B.41:	Einrichtung	für	Körperbehinderte	
	 C.1:	Information	(anzuwenden	für	Bedienungs-

anleitungen	nach	Anhang	3)

Die	Darstellung	der	Symbole	erfolgt	nach	[19]	
schwarz	auf	weißem	Hintergrund.	Die	Größe	ist	
wasserstraßenabhängig	vorzusehen,	die	Mindest-
größe	beträgt	0,4	x	0,4	m.

2	 Fachstelle	für	Verkehrstechniken	-	Zentrale	Material-
versorgung	für	Schifffahrtszeichen	-,	Postfach	10	04	20,	
56034	Koblenz
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Anhang	1

Glossar

Anlegestelle	 Zum	Anlegen	von	Sportbooten	bestimmte	Uferstelle	[21]

Automatisierung	 In	dieser	Richtlinie	bezieht	sich	der	Begriff	auf	den	Grad	der	Automatisie-
rung	beim	Schleusenbetrieb.	Die	Wasser-	und	Schifffahrtsverwaltung	hat	je	
nach	Verkehrsaufkommen	die	Schleusen	an	Bundeswasserstrassen	in	unter-
schiedliche	Automatisierungstypen	eingeteilt.	Diese	Typen	reichen	von	einer	
reinen	Automatisierung	(Selbstbedienung)	von	Schleusen	bis	zur	Fernbedie-	
nung	durch	eine	Leitzentrale	aus.

BADV	 Das	Bundesamt	für	zentrale	Dienste	und	offene	Vermögensfragen	ist	eine	
Oberbehörde	im	Geschäftsbereich	des	Bundesministeriums	der	Finanzen,	die	
Hauptstandorte	sind	Berlin	und	Bonn.

BAW	 Bundesanstalt	für	Wasserbau,	Hauptsitz	in	Karlsruhe.	Die	Bundesanstalt	für	
Wasserbau	ist	die	technisch-wissenschaftliche	Bundesoberbehörde	im	Ge-
schäftsbereich	des	Bundesministeriums	für	Verkehr,	Bau	und	Stadtentwick-
lung.

Barke	 Unter	dem	Begriff	Barke	(altägyptisch	Wia)	versteht	man	ein	mastloses	Boot.	
Im	weiteren	Sinn	wird	das	Wort	für	alle	kleineren	Wasserfahrzeuge	benutzt.

BMVBS	 Bundesministerium	für	Verkehr,	Bau	und	Stadtentwicklung

Bootsgasse	 Eine	Schussrinne	zum	Überwinden	einer	Fallstufe	mit	Sportbooten.	Es	gibt	
offene	und	geschlossene	Gassen	[21].

Bootsschleppe	 Geneigte	Ebene	für	Schleppwagen	zum	Umsetzen	von	Sportbooten	an	einer	
Fallstufe	[21].	Die	Schlepp-	bzw.	Bootswagen	können	schienengebunden	oder	
mit	Rädern	ausgeführt	werden.

Bootsschleuse	 Schiffsschleuse	für	den	Verkehr	mit	Sportbooten	[21].

Bootswagen	 Vorrichtung	für	den	Transport	von	Sportbooten	bei	der	Nutzung	einer	Boots-
schleppe.

Charterboot	 Mit	Charterboot	wird	die	zeitweilige	Überlassung	eines	Sportbootes	gegen	
die	Entrichtung	einer	Nutzungsgebühr	bezeichnet.	Im	Bundesgebiet	gibt	
es	öffentlich	bekannt	gegebene	Bereiche	der	Bundeswasserstraßen,	die	mit	
einem	Charterboot	ohne	Führerschein	befahren	werden	dürfen.

Diffusor	 Mit	Diffusor	wird	die	Vergrößerung	des	Strömungsquerschnittes	und	der	da-
raus	folgernden	Verlangsamung	der	Strömungsgeschwindigkeit	bezeichnet.	

DBS	 Der	Deutsche	Behindertensportverband	e.V.	ist	der	zuständige	Fachverband	
im	Deutschen	Olympischen	Sportbund	(DOSB)	für	den	Sport	von	Menschen	
mit	Behinderungen.
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Drempel		 Schwelle	am	Schleusentor	als	Anschlag	für	das	geschlossene	Schleusentor	
(Schleusendrempel)	 [21].	

Drempeltiefe	 Wassertiefe	über	dem	Drempel	oder	der	höchsten	Erhebung	der	Sohle	des	
Schleusenhauptes	[21].

Drempelwand	 Oberwasserseitiger	massiver	Abschluss	der	Schleusenkammer	unter	dem	
Drempel	[21].

EAU	 Empfehlungen	des	Arbeitsausschusses	Ufereinfassung,	10.	Auflage,	2004.

Fallstufe	 Unterbrechung	des	Wasserspiegels	durch	eine	natürliche	oder	künstliche	
Stufe	[21].

Fernbedienung	 Siehe	Ausführungen	zu	Automatisierung.

Freibord	 Vertikaler	Abstand	zwischen	dem	oberen	Abschluss	eines	Absperrbauwerkes	
und	dem	höchsten	Stauziel.	Er	setzt	sich	aus	Windstau,	Wellenauflauf,	Eis-
stau	und	einem	Sicherheitszuschlag	zusammen	[22].

Großschifffahrt	 Mit	Großschifffahrt	wird	in	der	Regel	die	gewerbliche,	durchgehende	Schiff-
fahrt	bezeichnet.	

Haltestange	 Haltestangen	gehören	zur	Ausrüstung	von	Schleusen,	die	mit	Sportbooten	
befahren	werden	können.

HBWSP	 Höchster	Betriebswasserstand	für	die	Anlagen	der	Sport-	und	Freizeitschiff-
fahrt.

Kleinfahrzeug	 Ein	Fahrzeug,	dessen	Schiffskörper,	ohne	Ruder	und	Bugspriet,	eine	Höchst-
länge	von	weniger	als	20	m	aufweist	[10].	

Landesteg	 Ist	eine	kleine	Landebrücke.	Eine	Landebrücke	ist	eine	vom	Ufer	ausgehende	
Brücke	als	Ausrüstung	einer	Anlegestelle	[21].

Landzugang	 Ein	Landzugang	bietet	die	Möglichkeit	entweder	von	einer	Anlage	oder	von	
einem	Sportboot	an	Land	zu	kommen.

MSA	 Merkblatt	„Schwimmende	Anlegestellen“

NBWSP	 Niedrigster	Betriebswasserstand	für	die	Anlagen	der	Sport-	und	Freizeitschiff-
fahrt.

MNW	 Mittlerer	Niedrigwasserstand.

PIANC	 Der	Name	PIANC	ist	ein	Akronym	und	steht	für	International	Navigation	
Association	(früher	Permanent	International	Association	of	Navigation	Con-
gresses).	PIANC	ist	eine	der	ältesten	weltweit	tätigen	technisch-wissenschaft-
lichen	Vereinigungen	des	Hafen-	und	Wasserstraßenbaus	und	der	Schifffahrt	
im	See-	und	Binnenbereich	einschließlich	Sport-	und	Freizeitschifffahrt.
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Private Infrastruktur	 Die	von	Privaten	geschaffene	Infrastruktur,	hier	für	die	Bedürfnisse	der	Nut-
zer	von	Sportbootanlagen.

Schiffsschleuse	 Bauwerk	zum	Überwinden	einer	Fallstufe	bei	dem	durch	Füllen	oder	Leeren	
der	Schleusenkammer	Schiffe/Sportboote	gehoben	bzw.	gesenkt	werden	[21].

Schikane	 Schwellen	oder	Leiteinrichtungen,	die	am	Boden	einer	Bootsgasse	ange-
bracht	sind.	In	Abhängigkeit	ihrer	Anordnung	werden	hierdurch	Sekundär-
strömungen	erzeugt,	die	das	Boot	in	der	Mittel	der	Gasse	erzeugt.

Schleusenvorhafen	 Bereiche	im	Ober-	und	Unterwasser	einer	Schleuse,	die	Bereiche	für	die	war-
tenden	Boote	(Wartestelle)	wie	auch	Bereiche	zum	Liegen	vorsehen.

Sportboot	 Diese	Richtlinie	widmet	sich	der	Sport-	und	Freizeitschifffahrt,	daher	wird	
hier	für	die	Begriffe	Kleinfahrzeug,	Boot	und	Schiff	in	der	Regel	die	Bezeich-
nung	Sportboot	verwendet.

Sport- und Freizeitschifffahrt	 Der	Begriff	Sport-	und	Freizeitschifffahrt	beinhaltet	nicht	die	Fahrgastschiff-
fahrt.	

Staatliche Infrastruktur	 Im	Vergleich	zur	privaten	Infrastruktur	sind	damit	Einrichtungen	der	Infra-
struktur	gemeint,	die	vom	Staat	der	Öffentlichkeit	zur	Verfügung	gestellt	
wird.

Tosbecken	 Anlage	im	oder	am	Unterhaupt	zur	Beruhigung	des	Schleusungswassers	
beim	Leeren	der	Schiffschleuse	[21].

Toskammer	 Anlage	im	Oberhaupt	zur	Beruhigung	des	Schleusungswassers	beim	Füllen	
der	Schiffsschleuse	[21].

Trailer	 Anhänger	für	den	Transport	von	Sportbooten

TR-W	 Technisches	Regelwerk	Wasserstraßen

Treideln	 Mit	Treideln	wird	die	die	Tätigkeit	des	Schiffeziehens	auf	Flüssen	durch	Men-
schen	oder	Zugtiere	bezeichnet.

UHMW-PE	 Ultrahochmolekulares	Polyethylen

Umtragemöglichkeit	 Befestigter	Weg	zum	Umsetzen	von	Sportbooten	an	einer	Fallstufe

Wasserfahrzeug	 Überbegriff	für	Fahrzeuge,	mit	oder	ohne	Antrieb,	zur	Fortbewegung	im	
Wasser

WSV	 Wasser-	und	Schifffahrtsverwaltung	des	Bundes
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Anhang	2

Grundlegende	Daten	für	Bemessungssituation	
und	Einwirkungen	von	Anlagen	auf	für	die	Sport-	
und	Freizeitschifffahrt
Bemessungssituation Einwirkungen

maximale	Verdrängung	bzw.
maximales	Gewicht	des	schwersten	Bootes

20	m³	bzw.
200	kN

Bemessungstrossenzug	(auch	auf	Schwimmstegen) 15	kN	(charakteristischer	Wert)

Belastung	Schwimmstege	mit	Freibord	>	10	cm Verkehrslast	p	=	2,5	kN/m²
vertikale	Linienlast	am	Anlegerand	g	=	2,0	kN/m	
(vgl.	“Merkblatt	Schwimmende	Anlegestellen”	
MSA	2010	[11])

Belastung	Schwimmstege	für	muskelbetriebene	
Sportboote	(Kanus	und	Ruderboote):	
mit	Freibord	<	10	cm	(vgl.	Tabelle	10-1)

Verkehrslast	p	=	1,0	kN/m²
vertikale	Linienlast	am	Anlegerand	g	=	1,0	kN/m	(vgl.	
MSA	2010	[11])
Schild: Zulässige	Anzahl	Personen	für	den	Steg

Verankerung	Schwimmstege	an	Land nach	MSA	2010	[11]

Bemessung	Eislasten nach	MSA	2010	[11];	abweichend	von	EAU	E205	[20]	
kann	eine	Eisdicke	von	max.	20	cm	angesetzt	wer-
den

Bemessung	Eislasten	in	vorwiegend	ruhenden	Ge-
wässern

nach	MSA	2010	[11];	abweichend	von	EAU	E205	kann	
eine	Eisdicke	von	max.	10	cm	angesetzt	werden

Belastung	Geländer	für	Landestege horizontale	Verkehrslast	p	=	0,5	kN/m	in	1	m	Holm-
höhe

Schiffsstoß	Dalben Stoßlast	200	kN;	Anfahrgeschwindigkeit	0,35	m/s	ƒ	
Arbeitsvermögen

Schiffsstoß	fester	Steg	/	Stegelement Ersatzlast:
1/10	Gesamtgewichtskraft	des	schwersten	Bootes	
mindestens	aber	1,0	kN

Schiffsstoß	Schwimmsteg nach	MSA	2010	[11]



 



Die	im	Folgenden	dargestellten	Bedienungsanleitungen	(deutsch	und	englisch)	sind	im	Bereich	der	Anforde-

rungsschalter	anzubringen.

Bei	Schleusen	mit	einer	hohen	Nutzungsintensität	steht	die	Anleitung	(deutsch	und	englisch)	mit	temporärer	

Bedienung	durch	den	Schichtleiter	zur	Verfügung.	Wird	diese	verwendet,	ist	der	Weiterschleusungsschalter	

nach	Zeichnung	8-15	entsprechend	auszurüsten.
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Selbstbedienungsschleuse
Bedienungsanleitung

Wir machen Schifffahrt möglich.

1. Anforderung der Schleusung 

 •  Am Anleger grünen Hebel zum Boot hin drehen, akustisches 
Signal/Textanzeige bestätigt die Anforderung der Schleusung.

2. Wenn das Einfahrtsignal au euchtet

 •  in die Schleuse einfahren
 •  nur innerhalb des gelb markierten Bereiches festmachen
 •  Maschine abstellen

3. Erst wenn das letzte Fahrzeug festgemacht hat
 •  Grünen Hebel in der Schleusenkammer drehen, Blinklicht 

auf den Toren zeigt den Beginn der Schleusung an, erlischt 
bei ge schlossenen Toren.

4. Wenn das Ausfahrtsignal au euchtet

 •  aus der Schleusenkammer ausfahren

Bei Gefahr zum Anhalten der Schleusung

 •  roten Hebel drehen
 •  anschließend Störung über Sprechstellen melden
 •  oder aktuellen Vorgang mit grünem Hebel fortsetzen

Erläuterungen
Für eine gefahrlose Schleusung beachten Sie bitte die Schifffahrts-
zeichen, Signale und die Textanzeige.
Nehmen Sie bitte Rücksicht auf nachfolgende Fahrzeuge. Berufs- 
und Fahrgastschifffahrt haben Vorrang.  

 Halt Schleuse Keine Einfahrt Ausfahrt
 bis Einfahrt frei außer Betrieb Einfahrt frei frei
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Self-Service Lock
Operating Instructions

Federal Waterways and
Shipping Administration

We make shipping possible.

1. Requesting lock-through 

 •  At the quay turn green lever towards the boat; an acoustic 
signal/text display will con rm the lock-through request

2. When the entry signal lights up

 •  Enter the lock
 •  Only moor within the area marked in yellow
 •  Switch off the engine

3. Only once the last vessel has moored

 •  Turn green lever inside the lock chamber; a  ashing light on 
the gates indicates the start of the lock-through process, it 
goes out when the gates are closed

4. When the exit signal lights up

 •  Exit the lock chamber

To stop the lock-through in the case of danger

 •  Turn red lever
 •  Then report incident via intercom stations
 •  Or continue current operation by using green lever

Explanatory Notes
To lock-through safely, please observe the navigational aids, 
signals and the text display.
Please be considerate of vessels following behind. Commercial and 
passenger shipping have priority. 

 Stop Lock out of No Ready for Ready for
 until ready for entry service entry entry exit
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Selbstbedienungsschleuse
Bedienungsanleitung

Wir machen Schifffahrt möglich.

Selbstbedienung in der Saison : März/April und Oktober/November
Bedienung auch durch Schichtleiter in der Saison: Mai bis September

1. Anforderung der Schleusung 

 •  Am Anleger grünen Hebel zum Boot hin drehen, akustisches 
Signal/Textanzeige bestätigt die Anforderung der Schleusung.

2. Wenn das Einfahrtsignal au euchtet

 •  in die Schleuse einfahren
 •  nur innerhalb des gelb markierten Bereiches festmachen
 •  Maschine abstellen

3. Erst wenn das letzte Fahrzeug festgemacht hat
 •  Grünen Hebel in der Schleusenkammer drehen, Blinklicht auf 

den Toren zeigt den Beginn der Schleusung an, erlischt bei 
ge schlossenen Toren.

 •  Der Schleusenwärter gibt den Schaltbefehl zum Weiterschleusen.

4. Wenn das Ausfahrtsignal au euchtet

 •  aus der Schleusenkammer ausfahren

Bei Gefahr zum Anhalten der Schleusung

 •  roten Hebel drehen
 •  anschließend Störung über Sprechstellen melden
 •  oder aktuellen Vorgang mit grünem Hebel fortsetzen

Erläuterungen
Für eine gefahrlose Schleusung beachten Sie bitte die Schifffahrts-
zeichen, Signale und die Textanzeige. 
Nehmen Sie bitte Rücksicht auf nachfolgende Fahrzeuge. Berufs- 
und Fahrgastschifffahrt haben Vorrang.  

 Halt Schleuse Keine Einfahrt Ausfahrt
 bis Einfahrt frei außer Betrieb Einfahrt frei frei
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Self-Service Lock
Operating Instructions

Federal Waterways and
Shipping Administration

We make shipping possible.

Self-service during the season: March/April and October/November
At times operated by shift leader during the season: May to September

1. Requesting lock-through 

 •  At the quay turn green lever towards the boat; an acoustic 
signal/text display will con rm the lock-through request

2. When the entry signal lights up

 •  Enter the lock
 •  Only moor within the area marked in yellow
 •  Switch off the engine

3. Only once the last vessel has moored

 •  Turn green lever inside the lock chamber; a  ashing light on 
the gates indicates the start of the lock-through process, it 
goes out when the gates are closed

 •  The lock keeper issues the switching command to continue 
with the lock-through

4. When the exit signal lights up

 •  Exit the lock chamber

To stop the lock-through in the case of danger

 •  Turn red lever
 •  Then report incident via intercom stations
 •  Or continue current operation by using green lever

Explanatory Notes
To lock-through safely, please observe the navigational aids, 
signals and the text display.
Please be considerate of vessels following behind. Commercial and 
passenger shipping have priority. 

 Stop Lock out of No Ready for Ready for
 until ready for entry service entry entry exit
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Fotodokumenation	bestehender	Anlagen

Bild Nr. 1

Bezeichnung
Bootsschleppe	mit	Gleisanlage

Hinweis
Das	Kreuzen	des	Verbindungsweges	mit	den	Gleisen	ist	nicht	optimal.

Ort, Wasserstraße
Schleuse	Spandau,	Havel

Quelle
BAW
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Bild Nr. 2

Bezeichnung
Bootswagen,	zweiachsig

Ort, Wasserstraße
Staustufenanlage	Hohenbruch

Quelle
LKV	Brandenburg
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Bild Nr. 3

Bezeichnung
Bootsschleppe	mit	Gleisanlage,	Umsetzen	zum	Unterwasser

Ort, Wasserstraße
Schleuse	Tiergarten,	Ruppiner	Kanal

Quelle
LKV	Brandenburg
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Bild Nr. 4

Bezeichnung
Bootsschleppe,	Aufschwimmen	eines	Bootes	auf	den	Bootswagen

Hinweis
Geländer	optional;	erforderliche	Stegbreite	mind.	1,50	m

Ort, Wasserstraße
Schleuse	Tiergarten,	Ruppiner	Kanal

Quelle
LKV	Brandenburg
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Bild Nr. 5

Bezeichnung
Bootsgasse,	Schikanen

Ort, Wasserstraße
Wehr	Steele-Spillenburg,	Ruhr

Quelle
Armin	Rahmann,	DRV
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Bild Nr. 6

Bezeichnung
Bootsgasse,	Gasseneinlauf	mit	Verschluss

Hinweis
Schikanen	nicht	optimal

Ort, Wasserstraße
Wehr	Steele-Spillenburg,	Ruhr

Quelle
Armin	Rahmann,	DRV
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Bild Nr. 7

Bezeichnung
Wartestelle	einer	Bootsgasse

Hinweis
Haltegriffe	nicht	sichtbar;	Scheuerleiste	zwischen	den	Dalben	nicht	zwingend	erforderlich;	Einfahrtsbereich	
nicht	optimal

Ort, Wasserstraße
Bauerort	a.	d.	Ueker

Quelle
DKV
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Bild Nr. 8

Bezeichnung
Bootsgasse,	Talfahrt	mit	Kajak

Ort, Wasserstraße
Bad	Abbach,	Donau

Quelle
DKV
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Bild Nr. 9

Bezeichnung
Bootsgasse,	Talfahrt	mit	Kirchboot

Ort, Wasserstraße
Wehr	Steele-Spillenberg,	Ruhr

Quelle
Armin	Rahmann,	DRV
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Bild Nr. 10

Bezeichnung
Bootsgasse,	Treideln	mit	Kirchboot

Ort, Wasserstraße
Wehr	Steele-Spillenburg,	Ruhr

Quelle
Armin	Rahmann,	DRV
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Bild Nr. 11

Bezeichnung
Kammer	Bootsschleuse

Hinweis
Schleusenkammer	mit	versetzten	Häuptern

Ort, Wasserstraße
Schleuse	Fürstenberg,	Havel

Quelle
LKV	Brandenburg
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Bild Nr. 12

Bezeichnung
Textanzeige

Hinweis
hier	elektromagnetisch	(sehr	gut	sichtbar)	-	oder	LCD	mit	LED-Hintergrundbeleuchtung

Ort, Wasserstraße
Schleuse	Liebenwalde,	OHW

Quelle
WSA	Eberswalde
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Bild Nr. 13

Bezeichnung
Weiterschleusungsschalter

Ort, Wasserstraße
Schleuse	Liebenwalde,	OHW

Quelle
WSA	Eberswalde
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Bild Nr. 14

Bezeichnung
Schiffsschleusen,	Nachrüstung	mit	Kreuzpollern

Hinweis
Kanten	abschrägen;	Markierung	fehlt

Ort, Wasserstraße
Schleusen	Hamm	und	Werries	im	DHK

Quelle
WSD	West
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Bild Nr. 15

Bezeichnung
Schwimmsteg	mit	Fenderbrett

Hinweis
Geländer	für	überwiegend	lange	Ruderboote	besser	innenseitig

Ort, Wasserstraße
OW	der	Schleuse	Hünxe	am	WDK

Quelle
DKV
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Bild Nr. 16

Bezeichnung
Detail	Fenderbrett

Hinweis
Fenderbett	dient	als	Griffleiste	und	zum	Festmachen	von	Booten.
Im	vorliegenden	Fall	ist	das	Material	recycelter	Kunststoff	ohne	Glasfaseranteil

Ort, Wasserstraße
OW	der	Schleuse	Hünxe	am	WDK

Quelle
DKV
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Bild Nr. 17

Bezeichnung
Schwimmsteg	mit	unterschiedlichem	Freibord

Ort, Wasserstraße
Kleinschifffahrtsschleuse	Bremen,	Weser

Quelle
WSA	Bremen
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Bild Nr. 18

Bezeichnung
Stufenanlager

Ort, Wasserstraße
Wehr	Schönthal-Wetter,	Ruhr

Quelle
Armin	Rahmann,	DRV
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